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Tagesordnung: 

 

 

I. Öffentliche Sitzung 

 1  Aushändigung von Orden und Kreisehrenzeichen 
Vorlage: BüroLR/069/2022 

  

 2  Kreishaushalt 2022; Haushaltsbeschluss 
Vorlage: Sg. 11/091/2022/1 

  
 3  Kreishaushalt 2022; Festsetzung der Kontingente der Kreiszuschüsse und der sonstigen 

rechtlichen und vertraglichen Verpflichtungen 

Vorlage: Sg. 11/093/2022/1 
  

 4  Finanzplanung 2021-2025 gem. § 1 Abs. 3 Nr. 2 KommHV-Doppik; Fortschreibung des 
Investitionsprogramms vom  30.04.2021 
Vorlage: Sg. 11/085/2022/1 

  
 5  Kreishaushalt 2022; Stellenplan 

Vorlage: Sg. 11/089/2022/1 
  
 6  Kreishaushalt 2022;  

Erlass der Haushaltssatzung zum Kreishaushalt und der Wirtschaftspläne der Kreiswer-
ke und des Eigenbetriebs Digitale Infrastruktur 

Vorlage: Sg. 11/083/2022/1 
  
 7  Jahresrechnung 2021 des Landkreises Cham;  

Genehmigung der erheblichen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen 
Vorlage: Sg. 11/084/2022/1 

  
 8  Wirtschaftsplan 2022 der Kreiswerke; 

Haushaltsbeschluss 

Vorlage: Sg. 11/086/2022 
  

 9  Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Digitale Infrastruktur; 
Haushaltsbeschluss 
Vorlage: Sg. 11/087/2022 

  
 10  Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebes Digitale Infrastruktur Landkreis Cham 

Vorlage: Abt. 7/047/2022/1 
  
 11  Vergabe eines Umweltschutzpreises; 

Ergänzung der Vergaberichtlinien 
Vorlage: Abt. 5/008/2022/1 

  
 12  Vergabe eines Denkmalschutzpreises; 

Anpassung der Vergaberichtlinien 

Vorlage: Abt. 5/009/2022/1 
  



 13  Änderung bzw. Ergänzung der ÖPNV-Satzung des Landkreises Cham zur Einführung 
eines Sozialtickets 
Vorlage: Abt. 6/003/2022/1 

  
 14  Gemeinsamer Antrag der Arbeitsgemeinschaft DIE LINKE/FDP sowie der Fraktionen 

von SPD und Bündnis90/Die Grünen mit folgendem Titel: 
Transparenz schaffen, Zivilgesellschaft stärken: Veröffentlichungen von Demonstratio-
nen 

Vorlage: BüroLR/066/2022/1 
  

 15  Antrag der Arbeitsgemeinschaft von DIE LINKE/FDP auf konkrete Hilfe für Mie-
ter*innen durch Einführung eines Kautionsfonds 
Vorlage: BüroLR/067/2022/1 

  
 16  Umstrukturierung des Krankenhausstandortes Roding nach dem Vier-Säulen-Modell 

a) Änderung des Gesellschaftsvertrages der Sana Kliniken des Landkreises Cham 
GmbH 
b) Abschluss einer Gesellschaftervereinbarung 

c) Verlagerung des stationären Krankenhausgeschehens von Roding nach Cham 
Vorlage: BüroLR/068/2022/1 

  
 17  Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
  

 
 



Protokoll 

 
 

Öffentlicher Teil 

TOP 1 Aushändigung von Orden und Kreisehrenzeichen 

Vorlage: BüroLR/069/2022 

 
 

Sachverhalt: 

 

Aushändigung der Kommunale Verdienstmedaille in Bronze an  

Herrn Kreisrat Michael Mühlbauer, Furth im Wald 

 

Aushändigung des Kreisehrenzeichens des Landkreises Cham an  

Herrn Kreisrat Dr. Karl Vetter, Cham 

 
Kurzlaudationes werden in der Sitzung vorgetragen! 
 

 
 

 
Protokoll: 

 

Der Vorsitzende trägt die jeweiligen Laudationes der zu Ehrenden vor und händigt sodann die 
Ordensinsignien aus. 

 

 

 

 

KR Dr. Karl Vetter, Cham – Kreisehrenzeichen 2021 – Laudatio 

(ich darf das vertrauliche „DU“ verwenden) 

 

Als Facharzt für Orthopädie/Sportmedizin und Chirotherapie hast Du Dei-

nen medizinischen Sachverstand stets auch in alle wichtigen Themenfelder 

der Kommunal- und auch der Landespolitik eingebracht.  

Kommunalpolitisch engagierst Du Dich bereits seit mehr als 25 Jahren, zu-

nächst als Kreisrat für die FREIEN WÄHLER im Kreistag des Landkreises 

Cham, später auch im Stadtrat der Stadt Cham. Von 2008 bis 2018 warst 

Du darüber hinaus Mitglied des Bayerischen Landtags und während dieser 

Zeit aufgrund Deines beruflichen Hintergrunds insbesondere mit gesund-



heitspolitischen Themenstellungen befasst. So gehörtest Du dem Aus-

schuss für Gesundheit und Pflege sowie dem Landesgesundheitsrat und 

dem Landessportbeirat an. Im Kreistag Cham arbeitest Du sowohl als Mit-

glied im Ausschuss für Bau und Verkehr als auch im Ausschuss für Kultur, 

Tourismus und Sport mit. 

Rund 26 Jahre lang engagiertest Du Dich zudem als Vereinsarzt für den 

Sportverein ASV Cham.  

 

Für Deinen unermüdlichen Einsatz für die Allgemeinheit und in Würdigung 

Deines langen ehrenamtlichen Wirkens für die Heimat hat Dich der Kreis-

tag Cham mit seinem Kreisehrenzeichen ausgezeichnet. 

Meinen herzlichen Glückwunsch hierzu! 

Ich darf Dich zu mir bitten! 

(Aushändigung von Urkunde und Ehrenzeichen, Anstecken der Ehrennadel und Blumen 

für die Gattin) 

 

 
KR Michael Mühlbauer, Furth im Wald,  

Kommunale Verdienstmedaille in Bronze, Laudatio 

(ich darf auch das vertrauliche „DU“ verwenden) 

 

Auch Du, lieber Michael, fühlst Dich seit mehr als 25 Jahren dem Gemein-

wohl im Landkreis Cham verpflichtet. Seit 1996 bist Du Mitglied des Stadt-

rats, seit 2002 zweiter Bürgermeister der Stadt Furth im Wald. 

Seit 2005 gehörst Du als Mitglied auch dem Kreistag Cham an.  

 

Als Handwerksmeister sowie Inhaber eines Gartenbaubetriebes hast Du 

Deinen unternehmerischen Sachverstand sowohl in den Ausschuss für Bau 

und Verkehr als auch in den Werkausschuss für den Eigenbetrieb der 



Kreiswerke Cham eingebracht. Auf Deinen Rat konnte und kann man sich 

noch heute jederzeit verlassen.  

In dieser langen Zeit hast Du tatkräftig die Interessen der Bürgerinnen und 

Bürger der Stadt Furth im Wald als auch des Landkreises Cham kompetent 

vertreten. Als zweiter Bürgermeister übernimmst Du zahlreiche Vertre-

tungstermine für den Ersten Bürgermeister. Aufgrund Deines Engagements 

als Jugendreferent der Stadt Furth im Wald konnte in Furth im Wald eine 

Kletterwand sowie ein Skaterpark realisiert werden. 

 

Loyal und zuverlässig hast Du dem Landkreis und der Stadt Furth im Wald 

in hervorragender Weise gedient. Dafür hat Dich der Bayer. Innenminister 

mit der Kommunalen Verdienstmedaille in Bronze ausgezeichnet. Dazu 

gratuliere ich auch namens des Kreistages Cham sehr herzlich! Ich bitte 

Dich zu mir! 

 

(Aushändigung von Urkunde und Orden, Blumen für die Gattin) 

 



 
TOP 2 Kreishaushalt 2022; Haushaltsbeschluss 

Vorlage: Sg. 11/091/2022/1 

 
 

Sachverhalt: 

 

1. Grundsätzliche Erläuterungen 

 

 

 

Der Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2022 wird im Kreisausschuss am 18.02.2022 vorberaten 
und im Kreistag am 25.02.2022 verabschiedet. Nach dem vorliegenden Verwaltungsentwurf ist 

eine Absenkung des Hebesatzes der Kreisumlage von 41,0 % auf 40,0 % vorgesehen. Der Land-
kreis gibt also einen Teil der Senkung der Bezirksumlage 2022 (-1,5%-Punkte) an die Gemein-

den weiter.  
 
Der Landkreis Cham hat mit einem Hebesatz von 40,0 % (Verwaltungsvorschlag) eine ausgewo-

gene Kreisumlage, die sowohl die Belange der kreisangehörigen Gemeinden als auch die des 
Landkreises angemessen berücksichtigt. Der Hebesatz der Kreisumlage soll auch weiterhin mög-

lichst niedrig gehalten werden, um den kreisangehörigen Städten, Märkten und Gemeinden fi-
nanzielle Spielräume zu erhalten.  
Eine noch stärkere Absenkung des Hebesatzes Kreisumlage ist im Hinblick auf die in vielen Be-

reichen steigenden Ausgaben des Landkreises nicht möglich. Dabei ist auch zu berücksichtigen, 
dass der Landkreis Cham im Jahr 2021 die Anhebung der Bezirksumlage um 0,5%-Punkte –im 

Gegensatz zu vielen anderen Landkreisen– nicht an die Gemeinden weitergegeben hat.  
 
Hinzu kommt, dass auf Seiten des Landkreises in den nächsten Jahren enorme finanzielle An-

strengungen im investiven Bereich zu bewältigen sind. Dies betrifft vor allem die Sanierung, 
Erhaltung und Herstellung von Infrastruktureinrichtungen, insbesondere im Schulbereich. Auch 

für das dichte Netz der Kreisstraßen und das überörtliche Radwegenetz ist laufender Investiti-
onsbedarf gegeben.  
 

Zur Finanzierung der anstehenden Investitionen benötigt der Landkreis Cham auch entsprechen-
de Eigenmittel. Bei umlagefinanzierten Haushalten soll die Verschuldung generell möglichst 

niedrig gehalten werden. Im Sinne einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft wurde deshalb die 
gute wirtschaftliche Lage in den letzten Jahren genutzt, um Schulden abzubauen.  
 

 

2. Abwicklung des Kreishaushalts 2021 

 

 
Der Kreishaushalt 2021 wurde am 30.04.2021 einstimmig vom Kreistag beschlossen. Der Hebe-

satz der Kreisumlage blieb unverändert bei 41,0 %-Punkten. Aufgrund des Anstiegs der Umla-
gekraft hat sich die Haupteinnahme des Landkreises dennoch von 59,11 Mio. € im Jahr 2020 um 

1,8 Mio. € auf 60,91 Mio. € im Jahr 2021 erhöht. 
 



 
 

Hebesatz-Rangfolge 
Mit Rang 13 lag der Landkreis Cham 2021 im ersten Fünftel der 71 Landkreise in Bayern 

und 3,7 %-Punkte unter dem durchschnittlichen Hebesatz in Bayern (44,7 %). 
 
Eckpunkte des Haushalts 2021: 

a. Hebesatz Kreisumlage:  41,0 % (2020: 41,0 %).  
 

b. Ergebnishaushalt: 

 Er-

träge 122.530.743 € 

 Auf-
wendungen -119.103.367 € 

 Jah-
resergebnis 3.427.376 € 

 
c. Finanzhaushalt: 

 Ein-
zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 117.772.406 € 

 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -110.306.812 € 

 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.758.341 € 

 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -18.497.435 € 

 Ein-

zahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.600.000 € 

 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -1.526.000 € 

 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -1.200.000 € 
 

Der vorgesehene Fehlbetrag kompensierte das positive Jahresergebnis 2020 in gleicher Höhe. 
 
Mit RS vom 19.06.2021 hat Regierung der Oberpfalz den Haushalt 2021 rechtsaufsichtlich 

genehmigt. In diesem Zusammenhang hat die Regierung wiederum festgestellt, dass die 



Haushaltswirtschaft des Landkreises geordnet ist. In der Sitzung am 08.11.2021 wurde dem 
Kreisausschuss der Finanzbericht 2021 vorgestellt. Hiernach war ein Nachtragshaushalt nicht 
erforderlich. Aufgrund von Mehreinnahmen und Minderausgaben wurde mit einem Finanz-

mittelüberschuss von ca. 110.000 € gerechnet.  
Mittlerweile liegt das Jahresergebnis 2021 in der Finanzrechnung vor. Dies weist einen Fi-

nanzmittelüberschuss von insgesamt 450.000 € aus. 
 
 

3. Allgemeines zum Haushaltsentwurf 2022 

 

 
Der Umlagebedarf steigt zwar im laufenden Jahr aufgrund von Mehrausgaben bei Personalkos-
ten, Jugendhilfe, Bezirksumlage und anderen Bereichen um ca. 11 % auf ca. 67,7 Mio. €. Hinzu 

kommt aufgrund des überproportionalen Anstiegs der Umlagekraft ein starker Rückgang der 
Schlüsselzuweisung, der zweitwichtigsten Einnahmequelle des Landkreises, von -7,7 % bzw. -

1,7 Mio. €. Dennoch wird der Landkreis durch den starken Anstieg der Umlagekraft um 13,9 % 
in die Lage versetzt, den Hebesatz der Kreisumlage um 1%-Punkt auf 40,0 % zu senken.  
 

Der steigende Umlagebedarf zum Ausgleich des Kreishaushalts 2022 ist sachlich begründet und 
zur Erfüllung der Aufgaben des Landkreises absolut erforderlich. Mit der in den letzten Jahren 

erfolgten Senkung des Hebesatzes von 45,3 % im Jahr 2015 auf nunmehr 40,0 % hat der Land-
kreis seine Möglichkeiten aus dem Anstieg der Umlagekraft ohnehin bestmöglich genutzt und 
die Gemeinden deutlich entlastet.  

 
Die erfolgte Absenkung des Hebesatzes um 5,3 %-Punkte entlastet die Gemeinden bei der aktu-

ellen Umlagekraft (ca. 1,69 Mio. €/%-Punkt) um fast 9,0 Mio. €. Er trägt damit den Interessen 
der Umlagezahler, denen ein tatsächliches Mehr aus ihren Einnahmen verbleibt, größtmöglich 
Rechnung. Hinzu kommen weitere finanzielle Entlastungen für die Städte, Märkte und Gemein-

den, vor allem durch den Bund, aber auch durch den teilweisen Wegfall der Gewerbesteuerum-
lage.  

 
Im Übrigen wird bezüglich der Eckpunkte des Haushalts auf die beiliegende Präsentation 

verwiesen.  

 

 



Protokoll: 

 
 

Der Vorsitzende möchte die Tagesordnungspunkte 1 bis 6 und 8 und 9 en bloc beraten und auch 
darüber abstimmen lassen, wenn damit Einverständnis bestehe. 

 
Es werden gegen die Vorgehensweise keine Einwände erhoben (anwesende Stimmberechtigte 
54, Teilnahme mit MS-Teams 4) 

 
Der Vorsitzende geht dann schwerpunktmäßig aus seinem Konzept wie folgt auf den Haushalt 

2022 ein und konstatiert, dass der vorliegende Haushalt nicht nur ein Zahlenwerk sei, sondern 
auch die richtigen Antworten auf die Fragen der aktuellen Zeit gebe. 
 

Der Haushalt 2022; entscheidende Antworten auf die Fragen unserer Zeit: 

 

1. Wirtschaftliche Entwicklung, Bildung, Fachkräftemangel 
2. Hochwertigkeit der Arbeit, Steigerung der Wertschöpfung, Innovation, Forschung, Ent-

wicklung 

3. Infrastruktur, Kreisstraßen, Radwege, Breitbandausbau 
4. Nachhaltigkeit 

5. Soziale Gerechtigkeit 
6. Ehrenamt, Zusammenhalt in der Gesellschaft 
 

1. Wirtschaftliche Entwicklung, Bildung, Fachkräftemangel 

• Vor 10 Jahren hätte noch niemand gedacht, dass sich der Fachkräftemangel zu einem 

elementaren Anliegen für uns entwickelt. Mittlerweile sind bereits viele Unternehmen 
davon betroffen; mehr als 50 Prozent sehen darin die größte Gefahr für ihre Geschäfts-
entwicklung 

• Der Landkreis engagiert sich ideell und finanziell mit Initiativen in den Bereichen: 
 

• Berufsorientierung, 
• Fachkräfteanwerbung und 
• Weiterbildung von Fach- und Führungskräften 

 
• aktuelle Beispiele: 

• Ausbildungsmesse Azubi live 
• Berufswahlmessen 
• Studienwahlmesse ACADEMICUS-live 

• Unternehmerseminare 
Bildung: 

• Wir haben attraktive und moderne Bildungseinrichtungen im Landkreis 
• 3 Gymnasien, 
• 5 Realschulen, 

• FOS/BOS und Wirtschaftsschule, 
• Berufsschule, Berufsfachschulen, 

• Technologie-Campus 
• Unsere Kinder und Jugendlichen können -wenn sie wollen- vor Ort ihre Schul- und Be-

rufsausbildung absolvieren bis hin zum Studium. Damit leisten wir einen Beitrag dazu, 

eine Abwanderung unserer jungen Leute -wie siefrüher gang und gäbe war- zu verhin-
dern. 

 



• 2022 sind für die lnvestitionen an den Schulen insg. 5,6 Mio. € vorgesehen und für den 
Einbau von dezentralen Lüftungsgeräten ca 3 Mio.€. 
Das Gesamtvolumen ist mit ca. 8,6 Mio. € durchaus beachtlich 

 
• Erfreulich ist, dass unsere Schüler/innen im laufenden Schuljahr wieder in Präsenz unter-

richtet werden konnten. Mit der kurzfristigen Beschaffung von mobilen Luftreinigern hat 
der Landkreis auch seinen Beitrag dazu geleistet. 

 

Wirtschaftliche Entwicklung/Arbeitsmarkt: 

 

• Die positive wirtschaftliche Entwicklung spiegelt sich in einem enormen Anstieg der sozi-
alversicherungspflichtigen Arbeitnehmer/innen wider. Der Anstieg von ca. 40.000 im Jahr 
2006 auf 54.500 im Jahr 2021 ist schon enorm. 

 
2. Hochwertigkeit der Arbeit, Steigerung der Wertschöpfung, Innovation,  

    akademische Arbeitsplätze (Frage nicht ob überhaupt Arbeit – sondern welche Arbeit!) 

 
• Wir erleben derzeit einen Strukturwandel in vielen Bereichen. Auch die Arbeitswelt ist zu-

nehmend davon betroffen. Die Digitalisierung vieler Arbeitsbereiche bietet neue Chancen, 
insbesondere für den ländlichen Raum. 

 
• Der Landkreis Cham hat in den letzten Jahren bereits massiv aufgeholt. Ein wichtiger Indi-

kator ist der Anteil der akademischen Arbeitsplätze waren es erst ca. 2.300; 12020 bereits 

3.650. In 7 Jahren konnten wir also einen gewaltigen Anstieg um ca. 60 % verzeichnen. 
 

Campus 

•     Auch der Campus Cham ist ein Wachstumsmotor. Nachdem in den ersten Jahren nur ein 
Bachelorstudiengang angeboten wurde, haben sich die Zahlen mit der Erweiterung des Stu-

dienangebotes in den letzten Jahren verfünffacht. Mittlerweile studieren knapp 350 junge 
Menschen in Cham. 

 
Nur ein Viertel der Studierenden kommt aus Deutschland. Der überwiegende Teil ist bunt 
gemischt. Aktuell sind Studierende aus 20 Nationen am Campus Cham - Tendenz steigend. 

 
•      Besonders am Campus Cham ist eine durchgehende berufliche Perspektive vom Ba-

chelor- bis zum Masterstudiengang. Die neuen Studiengänge wurden auf die aktuellsten 
Fragestellungen der Gebiete Mechatronik und Künstliche Intelligenz ausgerichtet. 

 

Wenn alle rund 350 in Cham eingeschriebenen Studentinnen und Studenten da sind, reicht 
der Platz nicht mehr. Deshalb sind 2023 ein Erweiterungsbau und vier zusätzliche Pro-

fessorenstellen geplant. 

 
•    Um das Raumproblem kurzfristig zu lösen, stellt der Landkreis der THD ab Herbst ca. 500 

m2 in   der ehemaligen Berufsschule am Schulberg zur Verfügung. Diese Räume werden im 
Sommer frei, wenn die Sanierung der FOS/BOS abgeschlossen ist. 

•    Leider gibt es keine offizielle Statistik, wie viele Fachkräfte nach dem Studium bei uns blei-
ben. Nach einer internen Auswertung, die am Campus erstellt wurde, bleiben aber 60 Prozent 
nach dem Abschluss in Deutschland, rund ein Viertel landet sogar bei Firmen im Raum 

Cham. 
3. Infrastruktur; Kreisstraßen, Radwege, Breitbandausbau liegt im Zeit- und Kostenrah-

men 



• Der Breitbandausbau des Eigenbetriebs Digitale Infrastruktur läuft auf Hochtouren. Insge-
samt werden fast 2.000 km Glasfaserleitungen verlegt 
und 17.000 Anwesen angeschlossen.  

 
•      Es zeigt sich immer mehr, dass es die richtige Entscheidung war, ein kommunales Netz zu 

errichten. Offensichtlich war dies auch eine Initialzündung dafür, dass die Telekom, Leonet 
und andere Anbieter die innerstädtischen Bereiche ausbauen. 

 

•      Hinzu kommt, dass immer mehr Mitarbeiter/innen überwiegend im Horne- Office arbeiten 
und nur noch einen Tag in der Woche in der Firma. Wir haben deshalb auch schon Zuzüge 

von Leuten , die zwar in München beschäftigt sind, aber an 4 Tagen in der Woche bei uns 
im Homeoffice arbeiten. (Home office – keine Landflucht mehr!!).  

•      Absolut nicht selbstverständlich ist es, dass wir beim Breitbandausbau nach wie vor im Zeit- 

und Kostenrahmen liegen. Wenn es weiterhin so gut läuft, wird der Ausbau bereits 2024 ab-
geschlossen sein; also ein Jahr früher als geplant. 

 
Radwege 

•    Der überörtliche Radwegebau ist seit jeher ein fester Bestandteil im Kreishaushalt. Während 

andere Landkreise dies den Gemeinden überlassen haben, wurden bei uns schon viele Radwe-
ge gebaut, z.T. auch in Kooperation mit den Gemeinden. Der Radwegebau im Landkreis 

Cham ist also ein Musterbeispiel für funktionierende interkommunale Zusammenarbeit. 
 
4. Nachhaltigkeit: Landkreis Cham – Verantwortung für Mensch und Natur sowie künfti-

ge Generationen 

     PV-Anlagen 

 Höchste Priorität haben PV Anlagen auf den Dächern der kreiseigenen // 
Gebäude zur Eigenstromversorgung. Ende des Jahres haben wir 19 Anlagen mit einer 

Leistung von mehr als 920 kWp 

 langfristig soll auf allen Gebäuden, deren Dächer sich hierfür eignen, auch eine PV-
Anlage installiert werden. Damit will der Landkreis Cham nicht nur seiner Vorbildfunk-

tion gerecht werden, sondern auch einen maßgeblichen Beitrag zur C0 2- Einsparung 
leisten. 

 
Regionalvermarktung „DigitalerLandgenuss" 

• 120 regionale Vermarkter, lokale Einkaufsmärkte, HoGa-Betriebe, Mensen, Kantinen 

sowie Wochen- und Bauernmärkte machen mit. Das ist mehr, als wir erwartet haben. 
• langfristiges Ziel ist es, dass die regionale Vermarktung nach der Startphase durch den 

Landkreis zum „Selbstläufer" wird. 
E-Mobilität (30% der PKW-Fahrzeugflotte sind E- oder Gas-Fahrzeuge 

• Von Ausnahmen -z.B. im Bauhof- abgesehen, werden künftig ausschließlich Elektrofahr-

zeuge beschafft. 
• 2022 sollen die ersten Rufbusse auf Elektroantrieb umgestellt werden. 

 
Klimaschutzmanagerin 

• Fortentwicklung der landkreiseigenen Handlungsfelder im Sinne der Ökologie und Nach-

haltigkeit. 
• Liegenschaften, Mobilität, Beschaffung, IT-Infrastruktur werden hinsichtlich ihres Ein-

sparpotentials analysiert und bewertet. Die Nutzung von erneuerbaren Energien (z. B. 
Wasserstofftechnologien) soll vorangetrieben werden. 

 

 



Zukunftsbüro 

• Beratung zu allen Fragen der Erneuerbaren Energien 
• Einrichtung eines Solarpotentialkatasters für die Bürgerinnen untj Bürger 

• Digitaler Energienutzungsplan. (Gewaltiges Ziel bis 2040 aufzeigen zu wollen, dass man 
rechnerische zu 100 % klimaneutral ist) 

 
Mobilität/Rufbusse 

• Vermeidung von Leerfahrten 

• Der Personennahverkehr wird dadurch flexibler und ökologischer 
 

Natur/Biodiversität 

• Blühflächen- und Hausbaumprogramm 
• Heckenprogramm und Anlage von Streuobstwiesen 

• Artenhilfsprogramm, Projekte an der Schwarzach 
 

Naturparkranger 

• Förderung der Umweltbildung für Kinder und Schüler 
• Ansprechpartner für Besucher des Naturparks 

• Botschafter für die Schutzgebietsidee 
 

5. Soziale Gerechtigkeit (Herausforderung) 
• Wie sich die.Corona –Pandemie auf unsere Gesellschaft auswirkt, ist derzeit noch nicht 

absehbar. Erste Studien deuten aber darauf hin, dass sich die soziale Ungleichheit eher 

noch verstärkt. · 
• Im Hinblick darauf haben wir die Schwerpunkte richtig gesetzt. Soziale Sicherung und  

Jugendhilfe sind die größten Posten im Haushalt. Dann kommt auch die Solidarität mit 
den Schwachen in der Gesellschaft zum Ausdruck.  
(63,7 Mio = 52 % d. lfd. Ausgaben von 120 Mio.) 

• Es gibt viele Ursachen für die kontinuierlichen Steigerungen bei der Eingliederungshilfe, 
bei der Hilfe zur Pflege, der Sozial- und Jugendhilfe. Neben der Steigerung von Fallzah-

len sind es optimierte Leistungen und eine Ausweitung des Angebotes. 
• Von daher sollten wir nicht nur die Haushaltsbelastung sehen. Es geht immer um Men-

schen. Wir leisten damit auch einen Beitrag zu mehr sozialer Gerechtigkeit 

 
Frauennotruf/Schutzwohnung 

• Auch hier wollen wir ansetzen.  Gemeinsam mit der Diakonie schaffen wir ein zusätzli-
ches ambulantes Beratungs- und Betreuungsangebot mit Schutzwohnung. Damit soll von 
Gewalt bedrohten Frauen besser und schneller geholfen werden als bisher. 

 
6. Ehrenamt und gesellschaftlicher Zusammenhalt 

• Das Ehrenamt war bereits vorher von enormer Bedeutung. Durch die Pandemie hat sich 
sein Stellenwert noch erhöht, vor allem im Hinblick auf den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt. 

 
• Aufgrund der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen brauchen wir das Ehrenamt 

mehr als je zuvor. Deshalb müssen wir versuche alle Ehrenamtlichen, die vorher aktiv 
waren, wieder zu reaktivieren und neue zu gewinnen. Ein besonderer Dank gilt hier den 
Verantwortlichen im BI SV um Hubert Lauerer, der bereits eine entsprechen.de Initiative 

gestartet hat, die wir auch aus dem Kreishaushalt unterstützen. 
 

• Der Landkreis ist in hohem Maße geprägt vom vielfältigen Engagement der Bürgerinnen 



und Bürger u. a. in Vereinen, Hilfsorganisationen oder in den sozialen Bereichen. Er för-
dert das ehrenamtliche Engagement in vielen Bereichen, insbesondere in der Jugendar-
beit. 

 
• Die Jugendförderung wurde 2020 und 2021 corona-bedingt auf 6,-- €/ Mitglied angeho-

ben. 2022 ist eine Änderung der Richtlinien zur dauerhaften Förderung in dieser Höhe 
vorgesehen. 

 

• Die Kontaktstelle „Treffpunkt Ehrenamt" konnte seit der Einrichtung im Jahr 2000 viele 
ehrenamtliche Tätigkeiten vermitteln. Mit der Verleihung des Bayerischen Innovations-

preises Ehrenamt im Jahr 2020 hat der Treffpunkt Ehrenamt auch überregional auf sich 
aufmerksam gemacht. 

 

• Am Beginn der Pandemie haben die Ehrenamtlichen auch ihre Leistungsfähigkeit ein-
drucksvoll unter Beweis gestellt. Von März bis Mai 2020 haben 100 Ehrenamtliche ins-

gesamt 20.000 sog. Community-Masken genäht, die in Schulen und Heimen verteilt wor-
den sind. 

Zusammenfassung/Hebesatz Kreisumlage 

• Hebesatz 2022 

Der Verwaltungsentwurf sieht vor, den Hebesatz um 1 %-Punkt auf 40,0 % zu senken. 

Dieser Vorschlag ist absolut ausgewogen und berücksichtigt nicht nur die Interessen des 
Landkreises, sondern auch die der Umlagezahler.  

- 

• Dialog mit den Gemeinden 

o Wie in den letzten Jahren üblich, wurde der Haushaltsentwurf noch vor der Fraktions-

führerbesprechung mit dem Gemeindetag als Interessenvertretung der Umlagezahler 
abgestimmt. Außerdem hat am 18.02. eine Bürgermeisterversammlung stattgefunden, 
bei der nur der Kreishaushalt auf der Tagesordnung stand. 

 
o   Der vorliegende Haushaltsentwurf spiegelt die seit Jahren vom Landkreis konsequent 

verfolgte Umlagepolitik wider. Hiernach werden die kreisangehörigen Städte, Märkte 
und Gemeinden nur im absolut notwendigen Maß über die Kreisumlage belastet. 

 

o   Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass sich die finanzielle Situation der Umlagezah-
ler in den letzten Jahren erheblich verbessert hat; nicht zuletzt durch den Wegfall der 

Gewerbesteuerumlage. Außerdem wurden die Gewerbesteuerausfälle 2020 zu 100 % 
ausgeglichen und 2021 zu 50 %. Von daher haben auch die Gemeinden ausreichende 
finanzielle Spielräume. 

 
o   Dennoch ist das Investitionsvolumen des Landkreises mit nach wie vor hoch; die In-

vestitionsquote (ohne Eigenbetriebe) ist mit ca. 11 % durchaus beachtlich. Herzlichen 
Dank allen für die konstruktive Zusammenarbeit.  

 

Ich würde mich freuen, wenn dieser ausgewogene Haushalt auch die Zustimmung des Kreistages 
findet und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sein besonderer Dank gilt auch dem Kreis-

kämmerer Nagl und seinen Mitarbeitern sowie den Werkleitungen. Schließlich danke der Vorsit-
zende auch für die guten Fraktionsführerbesprechungen. Er bittet um Wortmeldungen zum 
Kreishaushalt.   

 
 

 



Haushaltsrede Kreisrat Karl Holmeier, Sprecher der Fraktionsgemeinschaft 
der CSU 
 
Karl Holmeier                                                                                                          25.02.2022 

CSU-Fraktion 

 

 

 

 

Rede Kreishaushalt 2022 

 
Sehr geehrter Herr Landrat, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Ich darf zunächst recht herzlich den beiden Kollegen Dr. Karl Vet-

ter für das Kreisehrenzeichen und Michael Mühlbauer für die 

Kommunale Verdienstmedaille in Bronze gratulieren. 

 

Vielen Dank für eure Arbeit zum Wohle des Landkreises Cham 

und seine Bürgerinnen und Bürger. 

 

Wir beraten und beschließen heute den Kreishaushalt 2022. 

 

Ein Haushalt wieder in einem Corona-Jahr. 

 

Aber auch ein Haushalt für 2022, wo seit gestern 24.02.2022 

Krieg in Europa, Krieg in der Ukraine herrscht. 

 

Dieser Krieg wird Auswirkungen auf Europa, auf Deutschland ha-

ben. 

 

 

Sehr geehrter Damen und Herren 

Die Grundlagen, die Voraussetzungen für diesen Haushalt sind 

hervorragend. 

 

Der Haushalt 2022 ist gut und solide. 



 

 

Blicken wir zurück: 

Im Jahr 2020 haben wir den Kreishaushalt in einem „Ferienaus-

schuss“ beschlossen. 

 

Es war auch damals ein guter Haushalt, aber die Zukunftsper-

spektive war ungewiss. 

 

Jetzt 2 Jahre später, immer noch mit Corona, beschließen wir ei-

nen „Jubiläumshaushalt“. „50 Jahre Lkrs. Cham“ 

 

Dieser Haushalt: 

- ist solide 

- er ist investiv 

- wir führen die Verschuldung zurück 

- wir senken die Kreisumlage 

- der Lkrs. Cham erfüllt seine Aufgabe bestens 

 

Die Voraussetzungen sind gut 

 

- die Steuerkraft steigt um 15,4% oder 18,8 Mio.€ auf  

  140,6 Mio.€ 

 

- die Umlagekraft steigt um 13,9% oder 20,64 Mio.€ auf  

  169,24 Mio.€ 

 

Ein Punkt Kreisumlage steigt somit von 1,49 Mio.€ auf  

1,69 Mio.€ 

 

Gute Voraussetzungen in einer schwierigen Zeit erlauben trotz 

kräftiger Investitionen eine Senkung der Kreisumlage um 1%/ 

Punkt von 41% auf 40% Punkte. 

 

Damit unterstützen wir die Städte, Märkte und Gemeinden in un-

serem Landkreis. 



 

Neben den steigenden Einnahmen spielt dabei natürlich die Sen-

kung der Bezirksumlage von 19,30% auf 17,80%  

(um 1,5 Punkte) eine Rolle. 

 

- Vielen Dank H. Bezirkstagspräsident. 

 

Trotz Senkung des Kreisumlagen-Hebesatzes wird der Lkrs. fast 

7 Mio. €  mehr. von den Kommunen einnehmen. 

 

Die Finanzlage des Lkrs. Chams sowie der Städte und Gemein-

den im Lkrs. ist gut. 

 

Eine Rolle spielt dabei: 

- der gute kommende Finanzausgleich des Freistaates Bayern 

 

- die Corona-Hilfen von Bund und Land für Unternehmen und 

  Privatpersonen (z.B.: Kurzarbeitergeld) 

 

- die Übernahme der Gewerbesteuerausfälle im Jahr 2020 durch  

Bund und Land und 2021 von Bayern 

 

Die massiven Corona-Hilfen haben einen großen Anteil für die gu-

te wirtschaftliche Lage trotz Corona in unserem Land. 

 

Wir führen laufende Maßnahmen fort und beginnen neue, wichti-

ge Maßnahmen und Projekte in unserem Landkreis. 

 

Trotz der Corona-Krise hat sich die Zahl der versicherungspflich-

tigen Arbeitnehmer im Landkreis Cham zum 30.06.21 um 664 

Beschäftigte auf 54.634 Beschäftigte erhöht. 

 

Wer hätte das vor 2 Jahren gedacht? 

 

Die Corona-Krise ist noch nicht vorbei, wir müssen aber trotzdem 

weiter in die Zukunft investieren. 



 

Dies tun wir mit diesem Haushalt. 

 

Wir haben natürlich auch gewisse Problemfelder, die es zu bewäl-

tigen und zu meistern gilt. 

 

Die Ausgaben für die Jugendhilfe steigt weiter an. (+800.000€) 

Wir liegen aber trotzdem nur an 2. Rangstelle von den 7 Land-

kreisen der Oberpfalz. 

 

Die Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) bleiben Dank der 

verbesserten und hohen Mitfinanzierung des Bundes stabil. 

(Bundesanteil fällt von 70,6% auf 67,10% im Jahr 2022) 

 

Die Eröffnung der Mobilitätszentrale beim Bahnhof in Cham ist ein 

Erfolg. 

 

Rufbus und Jugendticket sowie Seniorenticket werden gut ange-

nommen. 

 

Die Ausgaben für die Hallenbäder können gegenüber 2021 von 

1,5 Mio.€ auf 1,226 Mio.€ zurückgeführt werden. 

 

Wir als CSU-Fraktion begrüßen und unterstützen die Ankündi-

gung von LR Franz Löffler den Schwimmunterricht in Freibä-

dern finanziell zu unterstützen. 

 

Positive Signale sind vor allem auch der Einbau von dezentralen 

Lüftungsgeräten in 125 Klassenzimmern und Fachräumen in 5 

Schulen, stark unterstützt durch den Bund. 

 

Zum Ausbau der erneuerbaren Energien begrüßen wir die Errich-

tung von PV-Anlagen auf Dächern von kreiseigenen Gebäuden. 

 

(bisher 12 Anlagen mit 427 kWp) 

 neu     7   Anlagen mit 496 kWp 



            19 Anlagen mit 923 kWp 

 

Die Investitionen in Hochbau, vor allem die Fertigstellung der Re-

alschule Furth i W mit Turnhalle, sowie das Hallenbad Roding und 

die Jugendherberge Furth i W begrüßen wir sehr und tragen sie 

voll mit. 

 

Weitere große Maßnahmen im Hochbaubereich stehen in den 

nächsten Jahren an, ja sind schon in Vorbereitung. 

 

Der Straßenbau (Tiefbau) an unseren Kreisstraßen wird fortge-

führt. 

 

4 neue Maßnahmen beginnen heuer: 

- OD Michelsneukirchen 

- CHA 34 Pillmersried-Heinrichskirchen 

- OD Walderbach 

- OD Miltach 

 

sowie Radwege Bau:                           viel Geld in den letzten   

Geigant – Balbersdorf                            Jahren investiert 

Neubäu  - Walderbach 

 

Die freiwilligen Leistungen steigen. 

 

Dies begrüßen und unterstützen wir, gerade in den Bereichen, wo 

nach Corona Aktivitäten und Investitionen gefördert und unter-

stützt werden sollen. 

 

z.B.:   - Sportförderung 

          - Festspiele 

          - Jugendförderung 

          - Kontaktstelle Inklusion 

          und vieles mehr. 

 



Die investiven, freiwilligen Leistungen sind positiv, ebenso die 

Steigerungen: 

 

z.B.:  - bei den Feuerwehren 

         - Sportbaumaßnahmen 

         - Jugendheimbauten. 

 

In diesem Zusammenhang Dank an MdB Dr. Gerhard Hopp, dass 

der Bayerische Landtag und der BLSV die hohen Zuschüsse im 

Bereich Sportbaumaßnahmen bis zu 55% auch im Jahr 2022 und 

hoffentlich auch 2023 fortführt.   

 

Lassen sie mich noch ein besonderes Bauprojekt erwähnen, der 

Breitbandausbau im Lkrs. Cham. 

 

Projekt ist beispielhaft in ganz Deutschland. 

 

Läuft hervorragend – Dank dafür. 

 

2022 sollen 34 Mio.€ verbaut werden. 

Auch der Zeitplan, der zu Beginn der Maßnahme aufgestellt wur-

de, wird eingehalten, sogar noch beschleunigt. 

Vielen Dank dafür.  

 

Mit dem Haushalt 2022 stellen wir wichtige Weichen für die 

nächsten Jahre. 

 

In allen Bereichen 

- der Bildung 

- der Infrastruktur und Dig. Infrastruktur 

- der Förderung des Ehrenamts 

- für den Klimaschutz 

 

Wir beschließen einen soliden Haushalt und senken die Kreisum-

lage von 41% auf 40% Punkte. 

 



Die CSU-Fraktion stimmt:     

- dem Haushalt 2022, 

- den beiden Wirtschaftsplänen, 

- den Investitionen, 

- den freiwilligen Leistungen, 

sowie der Kreisumlagensenkung  

um 1% Punkt zu .      

 

Der Haushalt ist zukunftsorientiert und ein positives Signal für 

Städte, Märkte und Gemeinden. 

 

 Möchte Dank sagen: 

- LR Franz Löffler und all seinen Bediensteten 

- Kreiskämmerer Konrad Nagl für Unterlagen und Erläuterungen  

(Letzter Haushalt von Herrn Kreiskämmerer, dann Ruhe-

stand) 

 

- Kreiswerken    - Dr. Klaus Amberger 

                          - Klaus Schedlbauer  

 

  Beide leisten hervorragende Arbeit 

 Auch Dank für Arbeit im Zukunftsbüro 

 

Ich möchte allen danken, die mithelfen unseren Lkrs. Cham, im 

50. Jahr seines Bestehens, positiv weiterzuentwickeln. 

 

Wir sind auf einem guten Weg. 

 

Alles Gute und viel Erfolg, 

- dem Landkreis und seinen Kommunen 

- den Firmen und Vereinen 

- den Bürgerinnen und Bürgern 

 

Hoffen wir, dass die kriegerische Auseinandersetzung in der Uk-

raine bald zu Ende ist. 

Hoffen und beten wir für eine friedliche Zukunft. 



 
 
Stellungnahme der Fraktion der SPD zum Kreishaushalt 2022 

Sehr geehrter Herr Landrat, 

meine Damen und Herren, 

in den beiden letzten Jahren haben wir für den Kreishaushalt 2022 schon schwarz gesehen und 

das nicht so sehr wegen der CSU-Mehrheit, sondern wegen pandemiebedingter Horrorzahlen. 

Dass sie sich im Kreishaushalt 2022 so nicht finden, hätte bis gestern Frühlingsgefühle erzeugen 

können, die russischer Frost mit Krieg und Gewalt vertrieben hat. Gleichwohl möchte ich sach-

lich bleiben und aus der Sicht unserer Fraktion das uns zur Abstimmung vorgelegte Zahlenwerk 

beleuchten. 

Seit einigen Jahren hat sich der nunmehr 50jährige Landkreis Cham positiv entwickelt. Darauf 

haben Sie, Herr Landrat, und mein Kollege Karl Hollmeier bereits hingewiesen. Das sieht man an 

der steigenden Steuer- und Umlagekraft. In Bayern sind wir nicht mehr nahe am Tabellen-

schluss. Die Wirtschaft im Landkreis ist besser als erwartet durch die Pandemie gekommen. 

Natürlich haben die verschiedenen Hilfsmaßnahmen des Landes und des Bundes dazu beigetra-

gen. Das gilt auch für den Kreishaushalt selbst oder für die Kommunen, ob es dabei zum Bei-

spiel um den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage geht oder die teilweise Erstattung 

von Gewerbesteuerausfällen. Auch bei den Ausgaben für die soziale Sicherung lässt uns der 

Bund nicht im Stich. Uns ist durchaus bewusst, dass es sich um Steuermittel handelt und die 

Verschuldung des Bundes in diesen Zeiten erheblich gestiegen ist. Gleichwohl sind heuer auch 
die Steuereinnahmen gestiegen, so dass vorsichtiger Optimismus erlaubt sei. 

Wir finden es richtig, dass der Hebesatz der Kreisumlage auf 40 %-Punkte abgesenkt wird. Da-

mit werden die Kommunen entlastet, obwohl die Kreisumlage absolut immer noch auf 67,7 Mio 

€ steigt. Da tut es uns gut, dass der Hebesatz für die Bezirksumlage gesenkt worden ist. Absolut 

steigt die Bezirksumlage allerdings um fast 1,5 Mio €. 

Die Personalkosten steigen zwar um 6,66 %; allerdings hat die Verwaltung die tariflichen Erhö-

hungen und die Stellenmehrungen nachvollziehbar begründet. Außerdem steigen wegen der 

Erstattungen auch die Einnahmen. Es gibt keine Einwände gegen die Stellenpläne. 

Bei den Kosten der sozialen Sicherung sind Mehrausgaben angesetzt, insbesondere bei der Ju-

gendhilfe. Wenn man die Auswirkungen der Pandemie in Betracht zieht, überrascht mich das 

nicht. Es hätte auch viel schlimmer kommen können und ist insbesondere im Vergleich mit an-

deren Landkreisen durchaus zu verkraften. 

Wie immer investieren wir vor allem in Schulbauten, vor allem in Sanierungen. Der Ansatz im 

Hochbau ist mit 4,7 Mio € nicht so hoch wie sonst, aber eigentlich muss man die dezentralen 

Lüftungsanlagen mit ca. 3 Mio € im Grunde ebenso dazurechnen wie die neuen Photovoltaikan-

lagen auf den kreiseigenen Dächern mit 650.000 €. Das begrüßen wir ausdrücklich. Ich frage 

mich natürlich schon, warum das bei der Berufsschule nicht von vornherein gebaut wurde, aber 

besser spät als gar nicht. Insgesamt ist das sicherlich ein wichtiger und richtiger Beitrag zur 

Energiewende. 



Die Sanierung des RSG darf natürlich finanziell nicht aus dem Ruder laufen. Dass ich hier keinen 

Haushaltsansatz für 2022 sehe, sollte noch kurz erklärt werden. 

Insgesamt hoffe ich wie wir sicherlich alle, dass wir bei den Baupreisen keine bösen Überra-

schungen erleben müssen. In dem Zusammenhang habe ich vom Werkleiter des Eigenbetriebs 

Digitale Infrastruktur gerne gehört, dass trotz erhöhter Baupreise das Preisniveau bis jetzt unter 

den Schätzwerten liegt. 

Bei der Landkreismusikschule trübt meines Erachtens die Pandemie die Zahlen. Schauen wir uns 

die Zahlen unter „normalen“ Umständen an, dann kann man immer noch über Gebührenerhö-
hungen reden.  

Die freiwilligen Leistungen haben ein ziemlich hohes Niveau erreicht. Wir begrüßen ausdrück-

lich, dass eine Schutzwohnung für Gewalt- und Missbrauchsopfer entsteht. Auch die sonstigen 

Aufstockungen gehen in Ordnung. Kritisch sehen wir die hohen Kosten von 50.000 € für die 

Umweltverträglichkeitsprüfung des Bootswanderwegs, insbesondere, wenn der Landkreis das 

gesamten Kosten allein tragen soll. Und natürlich sind wir für die Förderung von Schwimmkur-
sen in Freibädern. Das soll es uns allemal wert sein. 

Bei all dem sinkt die Verschuldung auf 12,1 Mio €. Auch das ist positiv.  

Der Wirtschaftsplan der Kreiswerke bietet keine großen Überraschungen. Auch das Zukunftsbü-

ro leistet gute Arbeit. Der Mehraufwand für Klimamanager und Energienutzungsplan erscheint 

notwendig. Das rechnerische Gesamtdefizit der Kreiswerke beruht im Wesentlichen darauf, 

dass ÖPNV und Mobilitätszentrale nunmehr bei den Kreiswerken angesiedelt sind. Dass der 

ÖPNV unter den Bedingungen der Pandemie nicht besser in Anspruch genommen wird, war zu 

erwarten. Trotzdem befinden wir uns da auf dem richtigen Weg und sollten nicht nur die Kos-
ten, sondern vor allem den ökologischen Nutzen bedenken. 

Auch der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Digitale Infrastruktur bietet keinen Anlass zur Kritik, 

sondern verdient Lob. Der Landkreis hat mit dem eigenwirtschaftlichen Ausbau die richtige Ent-
scheidung getroffen und es geht was voran! 

Kritisch sehe ich die Ausbaupläne weiterer Anbieter. So froh man sein kann, dass damit im 

Landkreis weitere Gebiete versorgt werden, so wenig Verständnis hätte ich für Doppelstruktu-

ren. Aber das ist nicht Sache des Landkreises. 

Bei der Kämmerei und den Eigenbetrieben bedanken wir uns für die Aufbereitung des umfang-

reichen Zahlenwerks und die geduldig gegebenen Erläuterungen. Insgesamt handelt es sich 

beim Kreishaushalt 2022 und den Wirtschaftsplänen der beiden Kreiswerke um solide und be-

lastbare Perspektiven für das kommende Jahr. Die Fraktion der SPD stimmt den Plänen deshalb 

zu. 

Wolfgang Kerscher 

Fraktionssprecher 



 

Haushaltsrede von KR Markus Hofmann, Fraktionsgemeinschaft  

der Freien Wähler 

 

Sehr geehrter Herr Landrat, 

liebe Kreistagskolleginnen und Kollegen, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, 

sehr geehrte Vertreter der Presse, 

 

heute beraten wir bereits den dritten Kreishaushalt, der von Corona und 

jetzt auch einem Krieg überschattet, aber nicht geprägt ist. Trotz aller ge-

sellschaftlicher Einschränkungen hat sich diese Katastrophe von histori-

schem Ausmaß bisher nicht auf unsere finanzielle Entwicklung ausgewirkt, 

wohl aber auf unsere gesellschaftliche. Dies bereitet uns zunehmend Sor-

ge. Das Durcheinander in der großen Politik und die aktuellen Entwicklun-

gen in der Ukraine machen es uns dabei nicht einfacher. Und so konzent-

rieren wir uns auf das, was wir beeinflussen und gestalten können. Nämlich 

unsere Kommunen und unseren Landkreis.  Wir möchten uns an dieser 

Stelle wieder herzlich bei allen, die sich für das Krisenmanagement in un-

serem Landkreis engagieren, stellvertretend bei Ihnen Herr Landrat, be-

danken. Vom Gesundheitsamt bis hin zu unseren Kliniken. Auch die vielen 

Ehrenamtlichen, die sich hier einbringen, möchten wir besonders erwäh-

nen.  

Als Mitverantwortliche für unsere Heimat wollen wir heute Zuversicht, Mut 

und Innovationsbegeisterung nach außen kommunizieren. Wir stellen wie-

der ein Stück weit die Weichen, wie sich unser Landkreis auch während 

einer Pandemie weiterentwickelt. 

Unsere Fraktion wünscht sich einen noch klimafreundlicheren, mobileren 

und digitalen Landkreis. Dabei immer noch wirtschaftlich stark und natürlich 

sozial gerecht. Die Startbedingungen dafür sind nicht schlecht. Unser 

Landkreis ist finanziell hervorragend durch die Krise gekommen, besser als 

befürchtet. Unser Dank geht an dieser Stelle besonders an die Unterneh-

mer, die trotz der Krise nicht aufgegeben haben und den vielen Herausfor-



derungen getrotzt haben. Die Steuer- und Umlagekraft steigt weiter. Ob-

wohl die Kreisumlage um 1 % gesenkt wird, nehmen wir hier trotzdem 6,8 

Mio. EUR mehr ein, was wir aber auch brauchen, um die in vielen Berei-

chen steigenden Ausgaben decken zu können. Und trotz hoher Investitio-

nen müssen wir keine steigende Verschuldung in Kauf nehmen. Also alles 

in allem kein Haushalt zum Jammern aber auch nicht zum Jubeln!  

 

Neben den Finanzen beschäftigt uns heute noch ein weiteres wichtiges 

Zukunftsthema. Nämlich wie entwickelt sich unsere Krankenhauslandschaft 

weiter? Wir wurden ja in der Sitzung am 11.Februar über die Zukunftspläne 

der SANA-Klinik informiert und konnten uns bis heute eine Meinung dar-

über bilden.  

Den Freien Wählern liegt eine gute ärztliche Versorgung im Landkreis 

Cham sehr am Herzen. Hierfür wurde von Seiten SANA im letzten Jahr viel 

auf den Weg gebracht. Sei es die vor kurzem eröffnete neue Notaufnahme 

oder auch die in Bad Kötzting stärkenden Maßnahmen zur weiteren Bele-

bung und Auslastung der Räumlichkeiten. So stellt sich heute die zentrale 

Frage, wie geht es nun mit dem Standort Roding weiter? Dass Roding als 

vollwertiges Krankenhaus keine Chance mehr hat, das wissen wir spätes-

tens seit dem Kreistagsbeschluss zur Umsetzung eines Mehrsäulen-

Konzeptes zur Nachnutzung des Standortes. Wenn wir heute dem geän-

derten Gesellschaftsvertrag, den Abschluss einer Gesellschaftervereinba-

rung und der Verlagerung des stationären Krankenhausgeschehens von 

Roding nach Cham zustimmen, dann beruht das im Großen und Ganzen 

leider noch auf einem Stück Papier. Papier kann bekanntermaßen geduldig 

sein. Die Freien Wähler hoffen aber dennoch, dass die Verantwortlichen 

von SANA alles dafür tun, dass dieses Konzept auch Schritt für Schritt um-

gesetzt wird. Nur so schaffen wir weiteres Vertrauen und Akzeptanz in der 

Bevölkerung. Dies benötigen wir, damit die ewige Diskussion um das Kran-

kenhaus endlich beendet werden kann.  

 

Im Bereich der Mobilität und Digitalisierung ist der Landkreis mit der Schaf-

fung der Mobilitätszentrale und dem Eigenbetrieb „Digitale Infrastruktur“ 

sowie den laufenden Projekten im Rahmen der Gründerzentren auf einem 

guten Weg. Hier haben wir bereits den Mut bewiesen, von dem ich ein-

gangs gesprochen habe. Jetzt gilt es, das Mobilitätsangebot weiter zu op-



timieren und an das Buchungsverhalten anzupassen. Bezüglich der Ruf-

bussysteme sollten wir aber trotzdem die steigenden Ausgaben im Auge 

behalten und wo erforderlich auch mal die Notbremse ziehen. Jetzt gilt es, 

die Leute weiter für die Nutzung der Glasfaserverbindung zu begeistern. 

Und wir dürfen nicht lockerlassen, den Betrieben und Existenzgründern, die 

vielfältigen Möglichkeiten in unserem digitalen Gründerzentrum zu vermit-

teln, damit die teuren Anschaffungen der vergangenen Jahre nicht umsonst 

waren.  

 

Vielleicht beweisen wir den Mut auch noch irgendwann beim Thema Ener-

giewende. Trotz Einrichtung eines Arbeitskreises, der sich mit dem Thema 

erneuerbarer Energien bezüglich „Windkraft“ und der „Photovoltaik-

Anlagen“ auseinandersetzen soll, warten wir hier immer noch auf neue Er-

kenntnisse und Ergebnisse. Der Druck auf die Kommunen wächst. Zuneh-

mende Anfragen aus der Bevölkerung, die stets abgelehnt werden müssen, 

sind auf Dauer unbefriedigend. Die aktuelle Änderung im EEG 2021, in der 

die Möglichkeit einer Solarabgabe zugunsten der Kommunen definiert wur-

de, befeuert das Ganze zusätzlich. Klar ist, dass nicht jeder alles machen 

und an jedem Ort dasselbe umgesetzt werden kann. Und klar ist auch, 

dass es nicht Aufgabe von Einzelnen sein kann. 

Bund/Länder/Landkreise/Kommunen: Wir werden es nur schaffen, wenn 

alle in die gleiche Richtung marschieren. Umso wichtiger ist es, dass wir 

endlich eine Perspektive eröffnen, die auch den Landkreis in diesem Be-

reich fortschrittlicher erscheinen lässt.  

 

Und noch eine Ergänzung zur Mobilität: Wir begrüßen die aktuelle Überar-

beitung des Radwegenetzes im Landkreis Cham, welche mit einer optima-

len Beschilderung vorhandener Wegeverbindungen einhergehen soll. Wir 

bitten aber auch darum, auch einmal neue Radwege anzudenken und in 

das Konzept aufzunehmen, damit auch hier ein geförderter Ausbau erfol-

gen kann.  

 

Meine Damen und Herren,  



wir alle wünschen uns, dass Corona bald ein Ende nimmt und wir würden 

uns freuen, unser altes Leben wieder zurückzubekommen. Geben wir die 

Hoffnung nicht auf und arbeiten auch weiterhin gemeinsam an einer positi-

ven Entwicklung für unseren Landkreis Cham. 

Wir bedanken uns recht herzlich bei der Verwaltung insbesondere bei 

Kreiskämmerer Konrad Nagl mit seinem Team für die transparente und de-

taillierte Erarbeitung und Vorstellung der Kreishaushalte.  

 

Die Fraktion der Freien Wähler im Landkreis Cham stimmt den Hauhalten 

2022 zu. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 



Kreisrätin Leitermann hält von zu Hause aus mittels MS-Teams ihre Haushaltsrede: 
 
 

 
 

Haushaltsrede von Frau Andrea Leitermann, Bündnis 90/Die Grünen 
 

Haushaltsrede 2022 

 

Sehr geehrter Herr Landrat, liebe Kolleg*innen, 

 

Auch im Jahr 2022 wird uns das Corona-Virus fest im Griff haben – wie 

ich aus eigener Erfahrung berichten kann, ist die Situation trotz der 

gerade anstehenden Lockerungen alles andere als erfolgreich über-

standen. Und da leider auch die Impfungen stagnieren und das Tole-

ranz-Paradoxon den Diskurs beeinträchtigt, fürchte ich, dass uns im 

nächsten Herbst wieder ein böses Erwachen bevorsteht.  

 

Gerade in solchen Zeiten ist es wichtig, in die Zukunft zu investieren. 

Und genau das macht der Kreis auch, wenn er weiterhin den Investiti-

onsschwerpunkt auf die Sanierung der Schulen legt und in die Ausbil-

dung im Landratsamt investiert. Auch die Koordinierungsstelle „Land-

kreis Cham inklusiv und barrierefrei“ ist ebenso wie die hoffentlich 

bald fertiggestellte barrierefreie Homepage des Landratsamt ein wich-

tiger Schritt, um allen Bewohner im Landkreis die Teilnahme an allen 

Aspekten des Lebens zu ermöglichen.  

 

Ganz besonders freut mich aber die Ambulante Fachberatungsstelle 

und die dazugehörige Schutzwohnung für Gewalt- und Missbrauchsop-

fer, die nun endlich zum ersten April mit der Arbeit beginnen kann. Sie 

ist ein wichtiger Schritt zu mehr Sicherheit für die Opfer von Gewalt 

und vor allem zu einer sehr viel schnelleren Hilfe, als das bisher mög-

lich war.  

 

Und doch gibt es auch diesmal wieder etwas zu bemängeln. Wir wür-

den uns mehr Transparenz wünschen – bereits im Oktober hat der 

Ausschuss für Bau und Verkehr den Beschluss gefasst, sich bei der 

Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern zu be-

werben – eine Bewerbung übrigens, die wir ausdrücklich begrüßen – 

aber das ist jetzt bereits vier Monate her und keiner hat gehört, was 

bisher aus dieser Bewerbung geworden ist. Gerade weil diese Bewer-



bung auch mehr Investitionen fordert als nur ein paar Radwege zu 

bauen – der Kreis braucht dann innerhalb der nächsten vier Jahre un-

ter anderem einen Radverkehrsbeauftragten und eine Ansprechstelle 

im Landratsamt, ein klares und stringentes Konzept für die Radver-

kehrsförderung und eine politische Zielvorgabe zur deutlichen Anhe-

bung des Radverkehrsanteils, ist es doch ein wichtige Information, ob 

diese Bewerbung nun angenommen worden ist oder nicht und wie der 

Kreis die Ziele erreichen will.  

Überhaupt würden wir uns wünschen, dass die Ausgaben im Haushalt 

auch ergebnisorientiert betrachtet werden. Was bewirken die „Grünen 

Projekte“ zum Natur- und Artenschutz? Wieviele Meter Hecke sollen 

zum Beispiel in diesem Jahr gepflanzt werden und wie sollen die Men-

schen davon überzeugt werden, wie wichtig diese Hecken sind? Wie 

gut gelingt es, seltene Arten wieder anzusiedeln? Wachsen die dann 

nur in den angepflanzten Wiesen oder brauchen wir mehr extensiv be-

wirtschaftete Wiesen, um eine Pflanze wie den wilden Arnika wieder 

heimisch zu machen?  

Und dann muss ich auch noch auf die PV-Anlagen des Kreises zu spre-

chen kommen. Natürlich finden wir es gut, dass diesen Anlagen jetzt 

endlich eine hohe Priorität zugestanden wird, den Status sollten sie 

eigentlich seit Jahren besitzen. Aber würde es nicht auch Sinn machen 

anzugeben, wie viel Kosten der Kreis mit der Eigenstromversorgung 

spart und zu welchem Zeitpunkt sich die PV-Anlagen amortisiert ha-

ben? Denn dann wäre jedem Bürger klar, dass wir zwar jetzt viel in 

diese Anlagen investieren müssen, aber dafür später auch viel Geld 

sparen. Und mit diesem Wissen würden wohl auch mehr Bürger in PV-

Anlagen investieren – wer spart schließlich nicht gern bei den Strom-

kosten – und der Landkreis könnte so seiner Vorbildfunktion gerecht 

werden.  

Zu guter Letzt bleibt uns nur noch, uns recht herzlich bei der Verwal-

tung, insbesondere bei Kreiskämmerer Konrad Nagl und seinem Team 

für die Erarbeitung und Darstellung der Kreishaushalte zu bedanken.  

Die Fraktion von Bündnis90/Die Grünen stimmt dem Haushalt zu.  
 



Der Vorsitzende möchte dann zum Abstimmungsvorgang kommen und teilt mit, dass er nun um 
ein Handzeichen bittet, was die Tagesordnungspunkte 2 bis 6 sowie 8 und 9 anbelange. 
 

 
Beschlussvorschlag: 

 

Eine Vorberatung erfolgte in der Sitzung des Kreisausschusses am 18.02.2022. Der Kreisaus-
schuss empfiehlt dem Kreistag zu beschließen: 

 
a) Der Hebesatz zur Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 40,0 % festgesetzt.  

 
b) Der Ergebnishaushalt wird wie folgt festgesetzt: 

 Gesamtbetrag der Erträge 134.107.957 € 

 Gesamtbetrag der Aufwendungen - 130.412.162 € 
Jahresergebnis 3.695.795 € 

 
c) Der Finanzhaushalt wird wie folgt festgesetzt: 

 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 129.028.093 € 

 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -121.377.663 € 

 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.314.526 € 

 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -13.996.476 € 

 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.000.000 € 

 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -1.418.480 € 

 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - 450.000 € 
 

Anmerkung:  
Der vorgesehene Fehlbetrag kompensiert die Verbesserung beim Jahresergebnis 2021  

(geplant: -1.1200.000/tatsächliches Ergebnis: -744.933).  
 

d) Festsetzung des Umlagesolls der Kreisumlage:  

Die Landkreise verfügen über keine eigenen Steuereinnahmen. Nach Art. 56 Abs. 2 LkrO 
haben sie sich deshalb die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen durch 

Entgelte und durch die Kreisumlage von den Gemeinden zu beschaffen. 
 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff. des 

Finanzausgleichsgesetzes auf die Gemeinden umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 
2022 auf 67.696.440 € festgesetzt (2021: 60.909.080 €). Das Umlagesoll steigt also ge-

genüber dem Jahr 2021 um 6.787.360 bzw. 11,14 %. 
 

 

Beschluss: 
 

Der Beschlussvorschlag wird zum Beschluss erhoben. 
 
Abstimmungsergebnis: 

 
 

Anwesende Stimmberechtigte: 58 
Für den Beschluss: 57 
Gegen den Beschluss: 1 

 



 
TOP 3 Kreishaushalt 2022; Festsetzung der Kontingente der Kreiszuschüsse und der 

sonstigen rechtlichen und vertraglichen Verpflichtungen 

Vorlage: Sg. 11/093/2022/1 

 

Sachverhalt: 

 
Im Entwurf zum Kreishaushalt 2022 sind freiwillige Leistungen in Höhe von 885.300 € (2021: 

640.850 €) und Zuschüsse für sonstige gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen in Höhe von 
1.609.825 € (2021: 1.708.950 €) enthalten: 

 
Bei den freiwilligen Leistungen ergibt sich gegenüber dem Kreishaushalt 2021 folgender Plan-
vergleich: 

 
Freiwillige Leistungen: Planvergleich 2022 zu 2021 

     

Einnahme- / Haushalts- Haushalts- Mehrung / Mehrung / 

Ausgabegruppe 
ansatz 
2022 

ansatz 
2021 Minderung Minderung  

  (in €) (in €) (in €) (in %) 

Ergebnishaushalt        
         
zulässige freiw. Leist. 590.300 532.850 + 57.450 + 10,78 

unzulässige freiw. Leist. 5.000 5.000 0 0,00 

Summe 595.300 537.850 + 57.450 + 10,68 

Finanzhaushalt inves-

tiv        
         

zulässige freiw. Leist. 290.000 103.000 + 187.000 + 181,55 
unzulässige freiw. Leist. 0 0 0 0,00 

Summe 290.000 103.000 + 187.000 + 181,55 

Gesamthaushalt        
         

zulässige freiw. Leist. 880.300 635.850 + 244.450 + 38,44 
unzulässige freiw. Leist. 5.000 5.000 0 0,00 

Summe 885.300 640.850 + 244.450 + 38,14 

je Einwohner 6,90 5,01 + 1,89  + 37,72 
         

Einwohnerzahl 128.308 127.962 + 346   
     

zum 30.06.2021 30.06.2020     
      

 
Auswertung: 

 Nach dem Haushaltsansatz 2022 steigen die freiwilligen Leistungen gegenüber dem Vorjahr 
um 244.450 € oder ca. 38,14 v.H. 

 Die Pro-Kopf-Ausgaben für die freiwilligen Leistungen steigen von 5,01 €/ Einwohner im 
Jahr 2021 auf 6,90 €/ Einwohner in 2022 (+ 1,89 € / Einwohner). 

 Die unzulässigen freiwilligen Leistungen 2022 betragen wiederum 5.000 €.  

 Damit liegt der Landkreis Cham auch im Jahre 2022 deutlich unter dem zulässigen Wert 

von einem Prozentpunkt der Kreisumlage (1.692.000 €). 



Allgemeine Ausführungen zu einzelnen Zuordnungen: 
- Im Rahmen der rechtsaufsichtlichen Beurteilung des Kreishaushalts 2013 hat die Re-

gierung der Oberpfalz mit Schreiben vom 31.05.2013 festgestellt, dass die Zuschüsse 
für die gemeindlichen Bäder nicht in die Aufgabenkompetenz des Landkreises fallen, 
soweit nicht dadurch Landkreisaufgaben erfüllt werden. Aufgaben des Landkreises 
sind z.B. der Schwimmunterricht durch die Schulen, bei denen der Landkreis Schul-
aufwandsträger ist, und die Tourismusförderung.  
 
Wie bekannt, bestehen für den Betrieb von kommunalen Hallen(- freibäder) im Land-
kreis Kooperationsverträge; beim Hallenfreibad Bad Kötzting ist der Landkreis Cham 
am Zweckverband beteiligt.  
Die Mitfinanzierung des Landkreises bei den reinen Hallenbädern beträgt 50 %, bei 
den Hallenfreibädern 40 %. An den Betriebsverlusten reiner Freibäder beteiligt sich der 
Landkreis nach einer Grundsatzentscheidung des Kreistages bisher nicht. Eventuell ist 
aber angedacht, die Förderung künftig nicht nur auf die Hallenbäder und Hallenfreibä-
der zu beschränken, sondern auch Schwimmkurse zu fördern, die in Freibädern statt-
finden. Die Überlegungen dazu sind aber noch nicht abgeschlossen.  
 
Nach den vorliegenden Informationen liegt der Anteil der touristischen Nutzung bei 
den besucherstärksten Bädern (AQACUR Bad Kötzting / Aquafit Waldmünchen / Os-
serbad Lam) zwischen 60 % und 70 %. Bei den anderen Bädern im Landkreis Cham ist 
der Anteil der touristischen Nutzung geringer. Insgesamt liegt jedoch der Anteil der 
Nutzung für Schulschwimmen und Tourismus bei ca. 57 % (davon ca. 53 % Urlauber 
und Tagesgäste und 4 % Schulschwimmen).  
Die Mitfinanzierung des Landkreises von 40 % bzw. 50 % ist somit geringer als der 
Anteil der Nutzung im Rahmen von Landkreisaufgaben. Im Hinblick darauf werden die 
entsprechenden Ausgaben der Kategorie 3 der Kreiszuschüsse (sonstige gesetzliche 
und vertragliche Verpflichtungen) zugeordnet.  
 

Erläuterungen und Begründungen zu den neuen Kreiszuschüssen bzw. Aufstockungen: 

 

Entsorgungskosten Wildtierabfälle (Aufstockung) 

Um die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) zu verhin-

dern, sollen unter anderem mehr Wildschweine geschossen werden. Im 
Jahr 2021 gab es bei den Entsorgungskosten Überschreitungen. Die Ver-

waltung schlägt daher vor, den Betrag vorsorglich anzuheben. 

 

+  2.000 € 

Freiwillige Schülerbeförderung (Aufstockung) 

Einige Schüler aus Ortsteilen der Gemeinde Rötz (Stadtgebiet Rötz, 
Hetzmannsdorf, Grassersdorf, Katzelsried b. Rötz) haben nach den Best-

immungen der Schülerbeförderung keinen Anspruch auf Übernahme der 

Beförderungskosten beim Besuch der Realschule Waldmünchen, weil 
sich die kostengünstigste und damit nächstgelegene staatliche Realschule 

in Neunburg v. Wald befindet. Der Landkreis übernimmt einen Teil der 

Beförderungskosten als freiwillige Leistung. Es erfolgt eine Kompensati-
on durch den Wegfall des Gastschulbeitrages von aktuell 750 

€/Schüler/in. 2022 wird ein um 1.500 € erhöhter Bedarf erwartet. 

 

+  1.500 € 



 

Chateaubriand/Heimatfestspiele (Aufstockung) 
Erstmalig und einmalig ist im Jahr 2023 in Waldmünchen ein Theater-

stück über den Aufenthalt Chateaubriands in Waldmünchen geplant. Die 

ermittelten Kosten für Autor, Regie, Bühnenbild, technische Ausstattung 
und Logistik belaufen sich auf 25.000 €. Die Stadt Waldmünchen bean-

tragt hierzu einen Zuschuss in Höhe von 5.000 €. Die Verwaltung schlägt 

einmalig 3.000 € im Rahmen der freiwilligen Leistungen vor. Zudem 
wird vorgeschlagen, die Zuschüsse für Zuschüsse für die Festspiele, die 

auch erheblich unter der Corona-Pandemie zu leiden hatten,  um jeweils 

1.000 € bzw. 400  € aufzustocken. 

+  6.800 € 

 

BRK Kreisverband Cham – Katastrophenschutzfahrzeuge  (Aufsto-
ckung) 

Mitte des Vorjahres beantragte der BRK Kreisverband Cham auf Grund 

der Corona-Pandemie eine außerordentliche Erhöhung der Zuwendung 
von 15.000 € auf 30.000 €. Aus Verfügungsmitteln wurden im Jahr 2021 

zusätzlich 5.000 €, also insgesamt 20.000 € ausbezahlt. Für das Jahr 2022 

beantragt der BRK Kreisverband Cham nun erneut einen Zuschuss über 
20.000 €.  

 

+  5.000 € 

Caritas Kreisverband Cham – Schuldnerberatung (Aufstockung) 

Der Caritas Kreisverband Cham führt seit 1991 die Schuldnerberatung für 

den Landkreis Cham durch. Die gesetzliche Regelung sieht ab dem 
01.01.2022 Vorgaben zu einer personellen Mindestausstattung mit zwei 

Vollzeitäquivalenten (VZÄ) je Beratungsstelle vor. Zunächst wurde mit 

dem Caritasverband Kelheim eine Verbundlösung geschaffen. Langfristig 
sollen allerdings die personellen Mindestvoraussetzungen für die Schuld-

nerberatung erfüllt werden.  

 

+ 15.000 € 

Jugendförderung Sport- und Schützenvereine (Aufstockung) 

Die Auszahlungen im letzten Jahr haben gezeigt, dass immer mehr Ju-
gendvereine das Angebot nutzen, einen Zuschuss für ihre Jugendarbeit zu 

erhalten. Zudem wird die Fördermöglichkeit des Landkreises Cham bei 

Veranstaltungen der Kreis- und Dachverbände beworben. Des Weiteren 
empfiehlt die Verwaltung den Förderbetrag dieses Jahr um  

1,00 € auf 6,00 €/ pro Jugendliche(r) zu erhöhen. Eine entsprechende Be-

schlussvorlage wird in der Sommersitzung vorgelegt. 
 

+  5.150 € 

Kostenbeitrag für Windelsäcke und + Begrüßungspaket für Neuge-

borene (Aufstockung)  

Das Angebot wird sehr gut angenommen. Durch die Zunahme der Gebur-

ten steigt auch der Kostenbeitrag für das Begrüßungspaket. 

+ 3.000 € 

Koordinierungsstelle „Landkreis Cham inklusiv und barrierefrei“ 

Die Koordinierungsstelle unter der Leitung von Frau Tamara Kager be-
steht bereits seit Februar 2020 und wurde auch bereits in den Vorjahren in 

gleicher Höhe unterstützt, allerdings jeweils überplanmäßig. Im gesamten 

Landkreis sollen langfristig Verbesserungen mittels realistischer und um-
setzbarer Maßnahmen erreicht werden (z.B. Behindertenbeauftragte in 

Gemeinden, Projekt „Arbeit mit Behinderung“, Wohnraumberatung etc.) 

+ 20.000 € 



Denkmalpflege, Feuerwehren, Jugendheimbauten, Schullandheim, 

Sportbaumaßnahmen (Aufstockung) 

Durch eine Vielzahl von Beschaffungen im Rahmen des überörtlichen 
Feuerwehrwesens ist ein erhöhter Bedarf gegeben.  

Das Schullandheimwerk Niederbayern-Oberpfalz hat für die Erneuerung 

der Sicherheitsbeleuchtungsanlage im Schullandheim Gleißenberg einen 
Zuschuss in Höhe von 10.000 € beantragt. 

Im Bereich der Sportbaumaßnahmen sind auf Grund eines Sonderförder-

programms des BLSV besonders viele Anträge zu erwarten. 
 

 

+ 223.000 € 

Ambulante Fachberatungsstelle + Schutzwohnung für Gewalt- und 

Missbrauchsopfer (Neu) 
Schaffung einer Fachberatungsstelle für Frauen, Kinder und Jugendliche, 
die von häuslicher und/oder sexualisierter Gewalt betroffen sind, sowie 
Anmietung einer Schutzwohnung für o.g. Zielgruppe. Mit dem neuen 

Angebot soll das Unterstützungssystem im Landkreis zu einem Drei-
Säulen-Modell ausgebaut werden. Neben dem langjährig bewährten Not-

ruftelefon der Caritas und der Unterbringung der Frauen in einem Frau-
enhaus soll das Unterstützungssystem dann durch ein wohnortnahes, am-
bulantes Beratungsangebot sowie eine Unterbringungsmöglichkeit inner-

halb des Landkreises ergänzt werden. Träger wird das Diakonische Werk 
Cham Regen e.V. sein. Der Start ist zum 01.04 2022 geplant.   

 

+ /- 0 

Ehe- und Familienberatungsstelle Regensburg (Aufstockung) 
Seit Jahren errechnet sich bei der Katholischen Ehe-, Familien- und Le-

bensberatungsstelle in Cham ein Förderbedarf zwischen 9.000 € und  

10.000 €. Ein Zuschuss in Höhe von 7.000 € wurde gewährt. Nun schlägt 
die Verwaltung eine maßvolle Erhöhung des Zuschusses um 1.000 € vor. 

 

 + 1.000 € 

Schwangerenberatung Donum Vitae  (Aufstockung) 

Die gesetzliche bestimmte Zuwendung zu den betriebsnotwendigen Per-

sonal- und Sachausgaben der Schwangerenberatungsstellen orientiert sich 
an den Einwohnerzahlen der beteiligten Kommunen Stadt Regensburg, 

Landkreis Regensburg, Landkreis Neumarkt und Landkreis Cham. 

 

 + 500 € 

Naturpark – FFH-Verträglichkeitsprüfung Bootswanderweg (Neu) 

Für die UVP-Prüfung wird mit Kosten von ca. 50.000 € gerechnet. Da der 
Bootswanderweg seinerzeit durch den Landkreis errichtet und beschildert 

worden ist, ist es sachgerecht, dass die anfallenden Kosten durch den 

Landkreis übernommen werden. Ob und inwieweit ein Teil der Kosten 
auf die Landkreise Regen, Schwandorf und Regensburg sowie ggf. die 

gewerblichen Anbieter umgelegt werden kann, wird zu gegebener Zeit 

geprüft.   

+ 50.000 € 

 



 
Protokoll: 

 

Beschlussvorschlag: 
Eine Vorberatung erfolgte in der Sitzung des Kreisausschusses am 18.02.2022. Der Kreisaus-

schuss empfiehlt dem Kreistag zu beschließen: 
 

 Freiwillige Leistungen 

Für die Gewährung der freiwilligen Leistungen (zulässige und unzulässige Kreiszuschüsse) 
soll im Kreishaushalt 2022 auf der Grundlage der vorliegenden Liste ein Gesamtkontingent 

in Höhe von 885.300 € (2021: 640.850 €) eingeplant und festgesetzt werden. 
Damit sind folgende neue Kreiszuschüsse und Aufstockungen/ Reduzierungen verbunden: 

 

 Entsorgungskosten Wildtierabfälle (Aufstockung) + 2.000 € 
 Freiwillige Schülerbeförderung (Aufstockung) + 1.500 € 
 Heimatfestspiele (Aufstockung) + 6.800 € 
 BRK Kreisverband Cham -  Katastrophenschutzfahrzeuge (Aufstockung) + 5.000 € 

 Caritas Kreisverband Cham – Schuldnerberatung (Aufstockung) + 15.000 € 
 Jugendförderung Sport- und Schützenvereine (Aufstockung) + 5.150 € 

 Kostenbeitrag für Windelsäcke und + Begrüßungspaket für Neugeborene  

(Aufstockung) + 3.000 € 
 Kooperationsstelle Inklusion (Neu) + 20.000 € 
 Denkmalpflege, Feuerwehren, Sportbaumaßnahmen und  

Sonstiges (Aufstockung) + 223.000 € 

 Sonstige gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen 

Zur Erfüllung sonstiger gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen des Landkreises 

Cham soll im Kreishaushalt 2022 auf der Grundlage der vorliegenden Liste für bestehende 
Verpflichtungen ein Gesamtkontingent in Höhe von 1.609.825 € (2021: 1.708.950 €) einge-

plant und festgesetzt werden. 
 

 

Beschluss: 
 

Der Beschlussvorschlag wird zum Beschluss erhoben. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

 
Anwesende Stimmberechtigte: 58 
Für den Beschluss: 57 

Gegen den Beschluss: 1 
 

 
 



 
 

TOP 4 Finanzplanung 2021-2025 gem. § 1 Abs. 3 Nr. 2 KommHV-Doppik; Fort-

schreibung des Investitionsprogramms vom  30.04.2021 

Vorlage: Sg. 11/085/2022/1 

 
Sachverhalt: 

 

1. Allgemeines: 
Nach Art. 64 Landkreisordnung (LKrO) ist für Landkreise die 5-jährige Finanzplanung ver-

bindlich. Dadurch sollen die dauerhafte Ordnung der Finanzen gesichert und der Haushalt-
sausgleich gewährleistet werden. Grundlage der Finanzplanung ist das Investitionsp rogramm. 
Darin sollen alle Investitionen, die im Finanzplanungszeitraum vorgesehen sind, ausgewiesen 

werden.  
 

Das aktuelle Investitionsprogramm für den Landkreis Cham hat der Kreistag am 30.04.2021 
beschlossen. Der Finanzplanungszeitraum umfasst nach Art. 64 Abs. 1 LKrO einen Zeitraum 
von 5 Jahren. 

 
2. Das bisherige Investitionsprogramm vom 30.04.2021: 

Das Investitionsvolumen des Landkreises ist insbesondere durch diverse Baumaßnahmen an 
den Schulen sowie im allgemeinen Hochbau geprägt, wie z. B.  

 2013-2022: Realschule Furth im Wald, Generalsanierung (12,8 Mio. €) 

 2018-2020: Berufsschule Cham, Modul 4 (12,6 Mio. €) 

 2018-2022: FOS/BOS Generalsanierung Altbau (9,6 Mio. €) 

 2019-2021: Erweiterung Landratsamt Cham (West, 8,5 Mio. €) 

 2019-2021: Jugendherberge Furth im Wald, Generalsanierung (1,3 Mio. €) 

 2021-2024: Robert-Schuman-Gymnasium, Generalsanierung (28 Mio. €) 

 2022-2023: Turnhalle/Hallenbad Roding, Generalsanierung (4,5 Mio. €) 
 

Im Kreisstraßenbau wurden 2021 folgende Maßnahmen realisiert: 

 CHA 5/55 Kreisverkehr Arnschwang (620.000 €) 

 CHA 28 Ausbau Brücke B 16 – Dieberg (900.000 €) 

 CHA 35 Ortsdurchfahrt Hetzmannsdorf (1.462.000 €) 

 CHA 40 Oberbauverstärkung Unterhütte – Ulrichsgrün (900.000 €) 
 

Hoch- und Tiefbau insgesamt: 2021: 15,42 Mio. €, 2020: 14,61 Mio. €, 2019: 14,28 Mio. €. 
 

3. Verwaltungsentwurf des Kreishaushalts 2022 

 

a) Laufende Verwaltungstätigkeit  

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung entspricht in etwa 
der Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt, einem bekannten Kenn-
wert in der Kameralistik. Er ist damit ein wichtiger Indikator für die Investitionskraft 

einer Kommune. 
 

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2022 ca. 7,65 Mio. €. Er liegt 
etwas über dem Planwert des Vorjahres (7,46 Mio. €). 
 



Der Landkreis Cham hat nach wie vor enorme Investitionen im Bildungsbereich zu fi-
nanzieren. Im Hinblick darauf ist der Landkreis auch in den nächsten Jahren auf Über-
schüsse im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit angewiesen. 

 
b) Investitionen 

Das Gesamtvolumen der Investitionen im Kreishaushalt 2022 stellt sich wie folgt dar: 
PV-Anlagen und Stromspeicher: 649.000 € 
Schulbau: 4.785.000 € 

Tiefbau: 3.147.500 € 
insgesamt: 8.581.500 € 

 
Insbesondere im Hochbau sind die Investitionen zwar temporär geringer als im Vorjahr. 
Hinzu kommen aber noch die dezentralen Lüftungsgeräte in 5 Schulen in Höhe von ins-

gesamt mehr als 3 Mio. €, die aus buchhalterischen Gründen im Bauunterhalt veran-
schlagt sind. Einschließlich der Lüftungsgeräte errechnen sich beim Schulbau Kosten 

von fast 8 Mio. € und insgesamt Aufwendungen für Baumaßnahmen von mehr als 11,5 
Mio. €. Damit leistet der Landkreis Cham wiederum einen nicht unerheblichen Beitrag 
zur Belebung der Baukonjunktur.  

 
c) Fördermittel  

Die Förderung für Schulbaumaßnahmen (Art. 10 FAG) wird nur mit zeitlicher Verzöge-
rung ausbezahlt. Im Regelfall wird die erste Rate frühestens ein Jahr nach Baubeginn 
bewilligt. Die Zuschüsse müssen also z.T. weiterhin vorfinanziert werden.  

 
Erfreulich ist hingegen, dass bereits im Jahr 2016 der sog. Basisfördersatz für Kommu-

nen mit durchschnittlicher Finanzkraft um 10 Prozentpunkte angehoben wurde. Damit 
liegen die FAG-Fördersätze bei annähernd 60 %. Die sog. Kostenrichtwerte sind aber 
mittlerweile völlig unzureichend. 

 
Beim Straßenbau (BayGVFG) besteht ein Antragsüberhang. Deswegen mussten die 

Fördersätze gekürzt werden. Der Landkreis Cham kann seither nur noch mit einem För-
dersatz von ca. 44 % rechnen. 
 

Für die Sanierung der FOS/BOS Cham wird zudem das KIP-S Förderprogramm des 
Bundes mit einem Fördersatz von bis zu 90 % in Anspruch genommen.  

 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Landkreis bei allen Maßnahmen die in Be-
tracht kommenden Förderungen nach BayGVFG, FAG und KIP-S bestmöglich nutzt. 

 
d) Finanzplanung 2021 - 2025: 

Der Landkreis Cham verfolgt nach wie vor das Ziel einer nachhaltigen Finanzpolitik. 
Hiernach soll eine Verschuldung bei umlagefinanzierten Haushalten tunlichst vermieden 
werden.  

2022 ist zwar wiederum eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,0 Mio. € im Haushalt vorge-
sehen. Diese ist allerdings niedriger als die planmäßige Tilgung. Der Schuldenstand be-

trägt zu Beginn des Haushaltjahres 2022 12,54 Mio. € und Ende des Jahres voraussicht-
lich ca. 12,07 Mio. €. 
 

Die wesentlichen Werte der Finanzplanung stellen sich wie folgt dar: 



 

Haushaltsjahr 2021 2022 2023 2024 2025

€ € € € €

Saldo aus laufender 

Verwaltungstätigkeit
7.465.594 7.650.430 11.227.780 11.620.363 13.907.904

Saldo aus 

Investitionstätigkeit
-8.739.594 -7.681.950 -9.992.800 -10.537.500 -13.087.500

Saldo aus 

Finanzierungstätigkeit 

(Netto-Neuverschuldung)

74.000 -418.480 -1.047.400 -885.100 -885.000

Finanzmittelüberschuss/

-fehlbetrag
-1.200.000 -450.000 187.580 197.763 -64.596

 
 

Fazit:  

Im Finanzplanungszeitraum sind im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (frühere 
Zuführung zum Vermögenshaushalt) nicht unerhebliche Finanzmittelüberschüsse vorge-

sehen. Aufgrund des Investitionsvolumens, das der Landkreis zu bewältigen hat, werden 
diese aber zur Finanzierung der notwendigen Eigenmittel dringend benötigt.  
Insbesondere in den Jahren 2023 bis 2025 können aber auch noch nicht alle Ausgaben 

vollständig erfasst und in der Finanzplanung eingegeben werden. Hier können sich also 
durchaus noch Veränderungen ergeben. Dies gilt insbesondere für die dann anstehenden 

Generalsanierungen (Landratsamt Cham, Realschule Bad Kötzting, RSG Cham, Turnhal-
le/Hallenbad Roding). Hier sind naturgemäß bisher noch keine konkreten Kosten be-
kannt. 

 

4. Das aktuelle Investitionsprogramm: 

 

PV-Anlagen und Stromspeicher (496 kWp) 

Der Landkreis Cham investiert in die Eigenversorgung mit Strom und leistet damit auch 

einen Beitrag zur CO²-Einsparung. Insgesamt ist 2022 eine Kapazität von 496 kWp auf 7 
kreiseigenen Gebäuden vorgesehen. 

 

Hochbaumaßnahmen 

Im Hochbau sind incl. der Lüftungsgeräte ca. 8,1 Mio. € vorgesehen. Davon betreffen ca. 

7,7 Mio. € die kreiseigenen Schulen. Dies sind ca. 66 % der Ausgaben für Baumaßnahmen. 
des Landkreises. Der Schulbereich ist damit nach wie vor der Schwerpunkt bei den 

Baumaßnahmen. 

 

Laufende Hochbaumaßnahmen: 

 
Erweiterung und Generalsanierung (incl. Turnhalle) der Realschule Furth im Wald 

 Baubeginn:  2013 

 voraussichtliche Fertigstellung: 2022 

 Gesamtkosten  12,76 Mio. € 

 Baurate 2022:  100.000 € 

 
Derzeit läuft der 5. und letzte Bauabschnitt „Generalsanierung der Turnhalle“. 
Die voraussichtlichen Gesamtkosten mussten im Zuge der Kostenfortschreibung auf 12,76 

Mio. € angehoben werden. Über die näheren Einzelheiten wurde bereits im Finanzbericht 



im Jahr 2021 berichtet. Die sich abzeichnenden Mehrkosten können zum Teil durch Ein-
sparungen beim Neubau der Berufsschule aufgefangen werden, hierfür wurden entspre-
chende Haushaltsreste auf die Maßnahme umgebucht.  

 

FOS/BOS Umbau und Generalsanierung (Altbau) 

 Baubeginn: 2019 

 voraussichtliche Fertigstellung: 2022 

 Gesamtkosten (Gebäude) 9,60 Mio. € 
 

Der Altbau der FOS/BOS hat eine Gesamtfläche von ca. 2.600 m². Zur Finanzierung wur-
de die Maßnahme in insgesamt drei Bauabschnitte aufgeteilt (BA 1A, 1B und 2); sie wird 
aus zwei Töpfen gefördert: 3,32 Mio. € FAG (56 %), 1,97 Mio. € KIP-S (83 %). 

Derzeit läuft der BA 2, der noch bis Juni 2022 andauern wird. Nach Abschluss und Aus-
stattung werden die Räumlichkeiten ab Juli 2022 planmäßig bezogen. 

 
Landratsamt Cham, Anbau West 

 Baubeginn: 2020 

 voraussichtliche Fertigstellung: 2022 

 Gesamtkosten (Gebäude) 8,5 Mio. € 
 
Im Erweiterungsbau werden ca. 120 Arbeitsplätze mit einer Nutzfläche von ca. 1.750 m² 

errichtet. Das Gebäude hat vier Vollgeschoße und wird über den Keller und das Erdge-
schoß mit dem Hauptgebäude verbunden. 

Mit dem Anbau wurde im Mai 2020 begonnen. Die Fertigstellung ist für Juli 2022 ge-
plant.  
 

Sanierung der Jugendherberge Furth im Wald 

 Baubeginn:  2020 

 voraussichtliche Fertigstellung: 2022 

 Kostenbeteiligung  1,52 Mio. € 

 Baurate 2022 (Mitfinanzierung):  185.000 € 
 

Der gesamte Gebäudekomplex der Jugendherberge Furth im Wald wurde umgebaut, sa-
niert und den aktuellen bzw. zukünftigen Bedürfnissen angepasst werden. Die voraussicht-

lichen Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 4,25 Mio. €. 
 
Finanzierung: 
Förderung Freistaat Bayern    1.430.000 € 
Eigenmittel DJHW     1.300.000 € 
Mitfinanzierung Landkreis    1.520.000 € 
Insgesamt:      4.250.000 € 

   
Die Maßnahme stellt eine erhebliche Verbesserung für den Standort dar. Damit dürfte der 

Betrieb für die nächsten Jahre gesichert sein. Die Fertigstellung ist im April 2022 geplant. 
 

Neubau der Maristen/Gerhardinger Realschule, Cham 

 Baubeginn:  2019 

 voraussichtliche Fertigstellung: 2021 

 Kostenbeteiligung 2,7 Mio. € 
 



Der erste Bauabschnitt ist fertiggestellt und wurde zu Beginn des Schuljahres 2021/22 in 
Betrieb genommen. Die Mitfinanzierung des Landkreises wurde zwischenzeitlich ausbe-
zahlt. 

Der zweite Bauabschnitt beinhaltet den Neubau einer Zweifach-Sporthalle mit Gesamtkos-
ten in Höhe von ca. 7,0 Mio. €. Die Mitfinanzierung des Landkreises beträgt wiederum 10 

% der zuwendungsfähigen Kosten, also ca. 433.000 €. Mit dieser Maßnahme wird nach 
Abschluss der Vorarbeiten im Jahr 2023 begonnen. 
 

Künftige Schul- und Hochbaumaßnahmen: 

 

Robert-Schuman-Gymnasium (Generalsanierung) 

 Baubeginn: 2022/23 

 voraussichtliche Fertigstellung: 2025 

 Gesamtkosten (Gebäude): ca. 28,0 Mio. € 

 

Die Generalsanierung des Robert-Schuman-Gymnasiums ist das nächste Großprojekt im 
Schulbau. In einem ersten Schritt erfolgt Ende des Schuljahres 2021/22 der Umzug in das 

leerstehende Gebäude der Gerhardinger-Realschule. Dadurch kann eine Sanierung bei lau-
fendem Schulbetrieb vermieden werden.  

  
Ende des Jahres 2021 hat der Architekt mitgeteilt, dass das Projekt zu den vom Bau- und 
Umweltausschuss im Oktober 2020 genehmigten Kosten von ca. 22,6 Mio. € nicht reali-

sierbar ist. Daraufhin hat der Ausschuss für Bau und Verkehr in der Sitzung am 28.01.2022 
eine Beendigung der Zusammenarbeit mit dem bisherigen Architekten beschlossen. Der-

zeit läuft eine Neuausschreibung der Architektenleistung ab der Leistungsphase 3 (Ent-
wurfsplanung). 
 

Eine schulaufsichtliche Genehmigung und Fördermittel nach Art. 10 FAG sind beantragt. 
Derzeit ist geplant, dass im Herbst 2022 der Abbruch der Treppenanlage und des ehemali-

gen Hausmeistergebäudes erfolgt und der Baubeginn der Generalsanierung Anfang 2023. 
Bei einer Bauzeit von mindestens 2 1/2 Jahren ist mit einer Fertigstellung frühestens zu 
Beginn des Schuljahres 2025/26 zu rechnen.  

 
Turnhalle/Hallenbad Roding (Generalsanierung) 

 Baubeginn: 2022 

 voraussichtliche Fertigstellung: 2023 

 Gesamtkosten: 4,50 Mio. € 

 Baurate 2022 4,0 Mio. € 

 

Der Architekt und die Fachplaner sind mittlerweile beauftragt. Derzeit werden die Kosten-

berechnung und die Bau- und Ausstattungsplanungen erarbeitet. 
 
Die schulaufsichtliche Genehmigung und Fördermittel nach Art. 10 FAG sind beantragt. 

Der Förderbescheid und/oder die Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn sollen 
in den nächsten Wochen vorliegen. 

 

Landratsamt Cham (Altbau, Generalsanierung) 

 Baubeginn: 2023 

 voraussichtliche Fertigstellung: noch offen 

 Gesamtkosten (Gebäude): noch offen 

 Baurate 2022 250.000 € 



 

Die Generalsanierung des Landratsamtes (Verwaltungstrakt) soll in zwei Bauabschnitten 
durchgeführt werden. In einem ersten Schritt wird ab August 2022 der Westflügel geräumt 

und anschließend saniert. Die Beauftragung der Architekten und Fachplaner ist bereits er-
folgt. Derzeit wird die Vorentwurfsplanung incl. Kostenschätzung erstellt. 

 
Realschule Bad Kötzting (Generalsanierung) 

 Baubeginn: 2023 

 voraussichtliche Fertigstellung: noch offen 

 Gesamtkosten (Gebäude): noch offen 

 Baurate 2022 250.000 € 

 

Die Generalsanierung der Realschule in Bad Kötzting ist ebenfalls dringend notwendig.  
2022 sind die entsprechenden VgV-Verfahren für den Architekten und die Fachplaner vor-

gesehen. Die hierfür notwendigen Mittel wurden im Haushalt eingeplant. 
 

Kreisstraßen/Radwege 

Folgende neue Baumaßnahmen sind 2022 geplant: 
 

 CHA 15 Ortsdurchfahrt Michelsneukrichen  

Gesamtkosten: 400.000 € (Baurate 2022: 400.000 €) 

 

 CHA 34 Pillmersried - Heinrichskirchen (Oberbauverstärkung) 

Gesamtkosten: 670.000 € (Baurate 2022: 670.000 €) 
 

 CHA 23 Ortsdurchfahrt Walderbach mit Oberbauverstärkung 

Gesamtkosten: 1.185.000 € (Baurate 2022: 1.185.000 €) 
 

 CHA 51 Ortsdurchfahrt Miltach (Bahnhofstraße) 

Gesamtkosten: 500.000 (Baurate 2022: 500.000) 

 

 Verbesserung überörtliches Radwegenetz: 

 
Radweg Neubäu – Walderbach, Anteil    242.500 € 

Radweg Katzbach bei Geigeant – Balbersdorf, Anteil  150.000 € 

Sonderprogramm „Stadt und Land“ mit einer Förderung von bis zu 80 % der zuwen-
dungsfähigen Kosten. 

Gesamtkosten: 392.500 € (Baurate 2022: 392.500 €) 
 

Radwegemaßnahmen werden aus dem Radwegefonds des Landkreises Cham üblicherweise 

mit 40 % der nicht durch Zuschüsse gedeckten Kosten mitfinanziert. Voraussetzung hierfür 
ist allerdings eine überörtliche Bedeutung. Es muss sich also um eine Verbindung oder einen 

Anschluss an das überregionale Radwegenetz im Landkries Cham handeln. Die Mitfinanzie-
rung wird in jedem Einzelfall vom Ausschuss für Bau und Verkehr beschlossen.  
 

Für den Straßen- und Radwegebau sind damit insgesamt 3,15 Mio. € vorgesehen. Dies ist 
gegenüber dem Vorjahr (3,88 Mio. €) eine Reduzierung um ca. 730.000 €. Der Landkreis 

nutzt die BayGVFG-Förderung und das Sonderprogramm „Stadt und Land“ für dringend 
notwendige Bauvorhaben. 
 



Aufgrund der Vielzahl der eingegangenen Anträge und der begrenzten Mittel konnten zuletzt 
z.T. nicht alle Maßnahmen realisiert werden. Nach derzeitigem Stand sollen allerdings 2022 
alle Straußenbaumaßnahmen des Landkreises zum Zug kommen. Die Förderanträge für das 

Sonderprogramm „Stadt und Land“ sind gestellt 
Für das Jahr 2023 sind folgende Baumaßnahmen vorgesehen: 

 

 CHA 7 Ortsdurchfahrt Woppmannsdorf (BA I)  

Gesamtkosten: 900.000 € (Baurate 2023: 900.000 €) 
 

 CHA 11 Sattelbogen-Wiedenhof-CHA 12 

Gesamtkosten: 550.000 € (Baurate 2023: 550.000 €) 
 

 CHA 15 Ortsdurchfahrt Arrach (BA II) 

Gesamtkosten: 550.000 € (Baurate 2023: 550.000 €) 

 

 CHA 23 Neubäu - Kreiswasserwerk 

Gesamtkosten: 1.100.000 (Baurate 2023: 1.100.000) 
 

 CHA 31 Raubersried – Fronauer Kreuz 

Gesamtkosten: 350.000 (Baurate 2023: 350.000) 
 

 Verbesserung überörtliches Radwegenetz allgemein: 150.000 € 
Gesamtkosten: 150.000 € (Baurate 2023: 150.000 €) 

 
 
Beschlussvorschlag: 

 

Eine Vorberatung erfolgte in der Sitzung des Kreisausschusses am 18.02.2022. Der Kreisaus-

schuss empfiehlt dem Kreistag zu beschließen: 
 

1.  Der Fortschreibung des vom Kreistag am 30.04.2021 beschlossenen Investitionsprogramms 

wird zugestimmt.  
 

2.  Der Finanzplan 2021 – 2025 wird wie folgt neu festgesetzt: 
 

voraussichtl.

Gesamtkosten

davon bis 2020

finanziert
2021 2022 2023 2024 2025

PV-Anlagen 649.000 0 0 649.000 0 0 0

Hochbau 105.720.000 51.805.000 11.535.000 4.785.000 11.800.000 11.380.000 14.500.000

Tiefbau 19.173.500 7.626.000 3.882.000 3.147.500 3.600.000 2.400.000 2.400.000

insgesamt 125.542.500 59.431.000 15.417.000 8.581.500 15.400.000 13.780.000 16.900.000

(Differenz Gesamtkosten zur Summe Finanzplanungszeitraum sind noch fehlende Bauraten bei einzelnen Maßnahmen)

Investitionen im Finanzplanungszeitraum

 
 

 

Beschluss: 

 
Der Beschlussvorschlag wird zum Beschluss erhoben. 

 
 



Abstimmungsergebnis: 
 
 

Anwesende Stimmberechtigte: 58 
Für den Beschluss: 57 

Gegen den Beschluss: 1 
 
 

 



 
 

TOP 5 Kreishaushalt 2022; Stellenplan 

Vorlage: Sg. 11/089/2022/1 

 

 
 
Sachverhalt: 

 

1.  Allgemeines 

 

Auf die Anlage "Stellenplan zum Kreishaushalt“ wird Bezug genommen. Entsprechend  der 
KommHV-Doppik ist der Stellenplan noch weiter in Teilhaushalte untergliedert. Diese Über-

sicht ist in der Datei Kreishaushalt 2022 enthalten. 
 

Zahlenmäßiger Vergleich der Planstellen im Stellenplan 2022 zum Stellenplan 2021 
(ohne Eigenbetriebe „Kreiswerke Cham“ und „Digitale Infrastruktur“ sowie „Jobcenter im 
Landkreis Cham“): 

 

Jahr Beamte tariflich Beschäftigte 

2021 62,84 375,47 

2022 66,07 387,66 

Differenz zu 2021 + 3,23 + 12,19 
 

 
Bei der Erhöhung 2022 gegenüber 2021 um insgesamt 15,42 Planstellen handelt es sich bei 

5,97 der Stellen lediglich um temporäre Planstellenerhöhungen aufgrund von anstehenden 
Ruhestandsversetzungen bzw. Inanspruchnahmen von Altersteilzeit. Auf die Anlage "Stellen-

plan zum Kreishaushalt“, in der auch weitere künftig wegfallend (kw) Vermerke ausgewiesen 
sind, wird Bezug genommen. 
 

Im Übrigen begründen sich die Planstellenerhöhungen in den Stellenplänen wie folgt: 
 

 Zensus 2022; Personalkostenerstattung durch Freistaat Bayern 
 5,81 befristete Planstellen für die Erhebungsstelle, welche 2022 nur temporär besetzt sind 
 

 Geförderte Projektstelle 
 1 Planstelle für die Koordinierungsstelle „Pflege“, Gesundheitsregion plus 

 

 Sonstige Planstellen 
 1 Planstelle für das Sg. 16, Bereich IuK; Anwenderbetreuung wegen starker Zunahme von 

PC-Arbeitsplätzen insb. aufgrund CTT/ Gesundheitsamt und Home-Office 

 4,5 zusätzliche Planstellen für das Amt für Jugend und Familie (3,5 Planstellen für die Über-
nahme von JaS-Stellen von der Jugendbildungsstätte Waldmünchen, ½ zusätzliche Plan-stelle 
im Bereich des Fachdienstes Kindertagesbetreuung, im Übrigen Planstellenerhöhungen in den 
Bereichen Pflegekinderwesen und Wirtschaftliche Jugendhilfe wegen Steigerung Fallzahlen) 

 1 Planstelle im Sachgebiet Bauwesen; Einführung digitaler Bauantrag, gestiegene 

Fallzahlen und zeitliche Vorgaben wegen Einführung Genehmigungsfiktion  

 1 Planstelle im Sachgebiet Umweltschutz; Personalmehrbedarf für Deponie- und An-

lagenüberwachung. 
 



Nicht jede im Stellenplan ausgewiesene Planstelle ist auch tatsächlich besetzt. So waren von 
den im Stellenplan 2021 insgesamt ausgewiesenen 438,31 Planstellen für Beamte und tariflich 
Beschäftigte zum Stichtag 30.06.2021 nur 397,40 Planstellen (= ./. 40,91) auch haushalts-

rechtlich besetzt.  
 

Die Verwaltung ist innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen und im Rahmen der ge-
gebenen Möglichkeiten sehr auf einen effektiven und wirtschaftlichen Personaleinsatz be-
dacht, ohne dadurch die Qualität der Arbeit oder den hohen Standard des „Dienstleistungsun-

ternehmens Landratsamt“ zu gefährden.  
 

Die Teilzeitquote liegt beim Landkreis aktuell bei 44 v.H. Damit sind bestmögliche Voraus-
setzungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gegeben. 
 

Die nach dem SGB IX gesetzlich vorgegebene Beschäftigungsquote von 5 v.H für Schwerbe-
hinderte wird beim Landkreis mit ca. 10 v.H. mehr als erfüllt. 

 
 
2. Beamtenanwärter/innen und Auszubildende 

 
Da sich die Personalakquise von Fachkräften auch beim Landkreis Cham zunehmend 

schwieriger gestaltet, wird wieder vermehrt in die eigene Ausbildung investiert. Hierdurch 
können auch umfangreiche Ausbildungskostenerstattungen bei Dienstherrnwechsel vermie-
den werden.  

 
Derzeit werden als Bedienstete des Landkreises ausgebildet: 

 4 Beamtenanwärter der 3. Qualifikationsebene, 

 4 Beamtenanwärter der 2. Qualifikationsebene, 

 2 Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte, 

 1 Auszubildender Fachinformatiker, Systemintegration, 

 4 Auszubildende für den Beruf Straßenwärter. 
 

Für das Jahr 2022 sind folgende Einstellungen vorgesehen: 

 1 Beamtenanwärter der 3. Qualifikationsebene, 

 2 Beamtenanwärter der 2. Qualifikationsebene, 

 1 Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte, 

 2 Auszubildende für den Beruf Straßenwärter. 
 

3. Stellenplan des Eigenbetriebs „Kreiswerke Cham“ 

 
Der Stellenplan für den Eigenbetrieb „Kreiswerke Cham“ wurde vom Werkausschuss in der 
Sitzung am 01.02.2022 im Rahmen des Wirtschaftsplanes behandelt und ist in der Datei 

Kreishaushalt 2022 enthalten. 
 

4. Stellenplan des Eigenbetriebs „Digitale Infrastruktur“ 

 
Der Stellenplan für den Eigenbetrieb „Digitale Infrastruktur“ wurde vom Werkausschuss in 

der Sitzung am 03.02.2022 im Rahmen des Wirtschaftsplanes behandelt und ist in der Datei 
Kreishaushalt 2022 enthalten. 

 

 

 



Protokoll: 

 
Beschlussvorschlag: 

 
 

Eine Vorberatung erfolgte in der Sitzung des Kreisausschusses am 18.02.2022. Der Ausschuss 
empfiehlt folgenden Beschlussvorschlag zur Beschlussnahme: 
Der Kreistag beschließt die Annahme der vorliegenden Stellenpläne für 2022. 

 

Beschluss: 

 
Der Beschlussvorschlag wird zum Beschluss erhoben. 
 

 
Abstimmungsergebnis: 

 
 
Anwesende Stimmberechtigte: 58 

Für den Beschluss: 57 
Gegen den Beschluss: 1 

 
 
 



 
 

TOP 6 Kreishaushalt 2022;  

Erlass der Haushaltssatzung zum Kreishaushalt und der Wirtschaftspläne der 

Kreiswerke und des Eigenbetriebs Digitale Infrastruktur 

Vorlage: Sg. 11/083/2022/1 

 
 

Sachverhalt: 

 

Bericht: 
 
Das Gremium nimmt von der nachstehenden Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 

Kenntnis: 
 

 
HAUSHALTSSATZUNG 

 

des Landkreises Cham für das Haushaltsjahr 2022 
 

 
Aufgrund des Art. 57 ff. der Landkreisordnung erlässt der Landkreis Cham folgende Haushalts-

satzung: 
 

§ 1 
 

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Landkreises wird 
hiermit festgesetzt; er schließt  

 
1. im Ergebnishaushalt mit 

    dem Gesamtbetrag der Erträge von 134.107.957 € 

    dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von  -130.412.162 € 
     und dem Saldo (Jahresergebnis) von 3.695.795 € 

 
2. im Finanzhaushalt mit 

a)   aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 

      dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von  129.028.093 € 
      dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von -121.377.663 € 

      und einem Saldo von 7.650.430 € 
 
b)   aus Investitionstätigkeit mit 

      dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von  6.314.526 € 
      dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von -13.996.476 € 

      und einem Saldo von -7.681.950 € 
 
c)   aus Finanzierungstätigkeit mit 

      dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 1.000.000 € 
      dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von -1.418.480 € 

      und einem Saldo von 418.480 € 
 
d)   und dem Saldo des Finanzhaushalts von -450.000 € 

ab. 



 
(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Eigenbetriebs 

Kreiswerke (Kreiswerke) wird hiermit festgesetzt; er schließt  

im Erfolgsplan 
  bei den Erträgen mit       26.314.564 € 

  bei den Aufwendungen mit      28.510.670 € 
 

und im Vermögensplan 

  in den Einnahmen mit         7.484.411 € 
  in den Ausgaben mit         7.484.411 € 

ab. 
(3) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Eigenbetriebs 

Digitale Infrastruktur (Eigenbetrieb DI) wird hiermit festgesetzt; er schließt  

im Erfolgsplan 
  bei den Erträgen mit         1.376.590 € 

  bei den Aufwendungen mit        2.832.465 € 
 

und im Vermögensplan 

  in den Einnahmen mit       24.172.557 € 
  in den Ausgaben mit       24.172.557 € 

ab. 
 

§ 2 

 
(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnah-

men wird auf 1.000.000 Euro neu festgesetzt. 
 
(2) Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Kreiswerke sind 

nicht vorgesehen. 
 

(3) Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs DI 
sind nicht vorgesehen. 

 
§ 3 

 
(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf  
 

1.000.000 Euro 

 festgesetzt. 
 

(2) Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan der Kreiswerke werden nicht festge-
setzt. 
 

(3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigenbe-
triebs DI zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-

maßnahmen in künftigen Jahren wird auf  
 

118.000.000 Euro 

 festgesetzt. 
 

§ 4 



 
(1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff. des 

Finanzausgleichsgesetzes umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2022 auf  

 
67.696.440,80 Euro (Umlagesoll)  

 festgesetzt. 
 
(2)  Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen aus nachstehenden, vom Bayerischen Landesamt 

für Statistik und Datenverarbeitung festgestellten Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuwei-
sungen bemessen: 

 
Grundsteuer A 1.300.217 € 
Grundsteuer B 12.117.473 € 

Gewerbesteuer 64.797.960 € 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 51.394.405 € 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 10.966.999 € 
80 % Schlüsselzuweisungen, auf die die kreis- 
angehörigen Gemeinden 2021 Anspruch hatten 28.664.048 € 

Summe der Bemessungsgrundlagen 169.241.102 € 
 

(3) Nach Art. 18 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes werden die Hebesätze für die Kreisum-
lage wie folgt festgesetzt: 
1.  aus der Steuerkraft der Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 40,0 v.H, 
b) für die Grundstücke (B) 40,0 v.H, 

2. aus der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer 40,0 v.H, 
3. aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 40,0 v.H, 
4. aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 40,0 v.H, 

5. aus den Schlüsselzuweisungen 40,0 v.H. 
 

§ 5 
 

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach 
dem Haushaltsplan des Landkreises wird auf 

 

5.000.000 Euro 

 festgesetzt. 

 
(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 

Wirtschaftsplan der Kreiswerke wird auf insgesamt  

 
1.700.000 Euro 

 festgesetzt, und zwar für: 
das Kreiswasserwerk 400.000 Euro, 
die Abfallwirtschaft 1.000.000 Euro, 

die Mobilität - ÖPNV 300.000 Euro. 
 

(3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs DI wird auf insgesamt  

 

2.000.000 Euro 
 festgesetzt. 



 
§ 6 

 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft. 

 
Protokoll: 

 

 
Beschlussvorschlag: 

 
Eine Vorberatung erfolgte in der Sitzung des Werkausschusses Kreiswerke am 01.02.2022 bzw. 
in der Sitzung des Werkausschusses Digitale Infrastruktur am 03.02.2022. Diese empfehlen dem 

Kreistag Folgendes zu beschließen: 
 

Die Haushaltssatzung 2022 für den Kreishaushalt und die Wirtschaftspläne der Kreiswerke und 
des Eigenbetriebs DI werden in der im Bericht vorgelegten Fassung beschlossen und erlassen. 
 

 

Beschluss: 

 
Der Beschlussvorschlag wird zum Beschluss erhoben. 
 

 
Abstimmungsergebnis: 

 
 
Anwesende Stimmberechtigte: 58 

Für den Beschluss: 57 
Gegen den Beschluss: 1 

 
 
 



 
 

TOP 7 Jahresrechnung 2021 des Landkreises Cham;  

Genehmigung der erheblichen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen 

Vorlage: Sg. 11/084/2022/1 

 
 
 

Sachverhalt: 

Nach Art. 60 Abs. 1 der Landkreisordnung sind über- und außerplanmäßige Ausgaben (Haus-

haltsüberschreitungen), soweit sie erheblich sind, vom Kreistag zu beschließen. Überplanmäßig 
sind die Ausgaben, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren 
übertragenen Haushaltsausgabereste übersteigen (§ 98 Nr. 59 KommHV-Doppik). 

 
Außerplanmäßig sind Ausgaben, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt 

und keine Haushaltsausgabereste aus den Vorjahren verfügbar sind (§ 98 Nr. 8 KommHV-
Doppik). 
 

In der Geschäftsordnung des Kreistages vom 30.04.2021 ist hierzu festgelegt, dass 
 

a) über- und außerplanmäßige Ausgaben dann als erheblich einzustufen sind, wenn die Haus-
haltsüberschreitung im Einzelfall einen Betrag von 50.000 € übersteigt  
(vgl. § 29 Abs. 2 Ziff. 5 1. HS der Geschäftsordnung), 

 
b) überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, 

wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist (§ 40 Abs. 3 1Satz der Ge-
schäftsordnung, vgl. Art. 60 Abs. 1 LKrO). 

 

c) Der Landrat ist berechtigt, überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen bis zur Höhe von 50.000 Euro zu bewilligen, sofern die Deckung durch Min-

deraufwendungen bzw. Minderauszahlungen an anderer Stelle oder Mehrerträge bzw. 
Mehreinzahlungen sichergestellt ist (§ 40 Abs. 3 2Satz der Geschäftsordnung). 

 

Die zur Genehmigung anstehenden erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben  
(größer 50.000 €) des Haushaltsjahres 2021 sind in der dieser Vorlage beigefügten Liste einzeln 

aufgeführt und begründet. 
 
Die erheblichen Haushaltsüberschreitungen 2021 

in der Ergebnisrechnung (lfd. Verwaltung): 

-10.230.078,49 

  

in der Vermögensrechnung (investiv): -32.000.000,00 
  
Erhebliche Überschreitungen insgesamt -42.230.078,49 

  
Vergleichszahl des Jahres 2018: -1.948.514 

  
Vergleichszahl des Jahres 2019: -4.919.105 
  

Vergleichszahl des Jahres 2020: -3.473.357 
 



a) Haushaltsüberschreitungen im Finanzhaushalt laufende Verwaltung: 

 
Im Haushaltsvollzug sind in verschiedenen Teilhaushalten erhebliche Haushaltsüber-

schreitungen angefallen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Gesamtbetrag der Über-

schreitungen zwar deutlich angestiegen. Ursächlich dafür waren aber in erster Linie der 

vom Kreistag beschlossene Investitionskostenzuschuss zur Stärkung der Eigenmittel des Ei-
genbetriebs Digitale Infrastruktur des Landkreises Cham (32 Mio.  €), Corona-
Sofortmaßnahmen für den Freistaat Bayern (ca. 4,3 Mio. €) und die aus finanzstatistischen 

Gründen notwendige „Durchbuchung“ der Aufwendungen der vollständigen Kosten der 
Schülerbeförderung (3,3 Mio. €) im Kreishaushalt.  

 
Ohne diese Sondertatbestände errechnen sich nur Abweichungen von ca. 2,7 Mio. €. Dies 
sind weniger als im Vorjahr (-3,47 Mio. €) und entspricht einem Anteil von lediglich ca. 2,3 

% des Haushaltsvolumens.  
 

Sämtliche Überschreitungen sind nachvollziehbar und gut begründet. Für einen nicht uner-
heblichen Teil war auch die Corona-Pandemie direkt oder indirekt ursächlich. Die hierfür 
angefallenen Kosten wurden/werden dem Landkreis allerdings vom Freistaat Bayern erstat-

tet.  
 

Zu den Ursachen dafür wird auf die nachfolgende Begründung und die beigefügte Liste ver-
wiesen. 
 

 Jugendhilfe 

Der weitaus überwiegende (10/28) und ohne die o.g. Sondertatbestände zahlenmäßig 

mit über 1,5 Mio. € größte Teil der Überschreitungen im Bereich der lfd. Verwaltung 
betrifft den Bereich der Jugendhilfe. Ursächlich dafür waren verschiedene Faktoren, 

die in der beiliegenden Begründung noch näher ausgeführt sind.  
 
Der Kreisausschuss wurde bereits im Rahmen des Finanzberichts darüber in Kenntnis 

gesetzt, dass sich bei einigen kostenintensiven Jugendhilfeleistungen nicht unerhebli-
che Mehrkosten abzeichneten. Seinerzeit waren die Mehrausgaben allerdings noch 
mit insgesamt ca. 870.00 € beziffert worden.  

 
Tatsächlich haben die Mehrkosten bei diesen Jugendhilfeleistungen jedoch ca. 1,5 

Mio. € betragen. Dem stehen allerdings auch z.T. Minderausgaben bei anderen Ju-
gendhilfeleistungen und auch nicht unerhebliche Mehreinnahmen gegenüber. Insge-
samt wurde der Jugendhilfehaushalt mit einem Volumen von ca. 12,25 Mio. € (Saldo 

aus Einzahlungen und Auszahlungen) 2021 um ca. 350.000 € oder ca. 3,0 % über-
schritten. 

 
Erfreulich ist dennoch, dass die Jugendhilfeaufwendungen im Landkreis Cham 

–im Gegensatz zu vielen anderen Landkreisen– nach wie vor vergleichsweise 

niedrig sind. Nach dem Statistikrundschreiben des Bayerischen Landkreistages vom 
15.02.2021 sind die Jugendhilfeaufwendungen im Landkreises Cham wesentlich ge-

ringer als in vielen anderen Landkreisen. 
  
Mit einem Betrag von 112,80 €/Einwohner (Rechnungsergebnis 2019) hat der Land-

kreis Cham die zweitniedrigsten Ausgaben unter den 7 Landkreisen in der Oberpfalz. 
Nur im Landkreis Neumarkt (87,67 €/Einwohner) sind die Ausgaben noch geringer. 



Der Landkreis Cham liegt damit auch nach wie vor deutlich unter dem Durchschnitt 
in der Opf. (125,23 €/Einw.) und in Bayern (119,87 €/Einw.).  
 

 

 Soziale Sicherung/Asylbewerberleistungsgesetz 
Ein weiterer Teil der erheblichen Überschreitungen im Jahr 2021 betrifft den Bereich 
der sozialen Sicherung. Es handelt sich dabei insbesondere um 4 verschiedene Trans-

ferleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.  
 

Fazit:  

Zusammenfassend ist nochmals festzustellen, dass Überschreitungen in dieser Größen-
ordnung im konsumtiven Bereich durchaus im üblichen Toleranzrahmen liegen. Ursäch-

lich für die Abweichungen im Jahr 2021 waren zum weitaus überwiegenden Teil Pflicht-
ausgaben im Rahmen der sozialen Sicherung und bei der Jugendhilfe. 
 

b) Haushaltsüberschreitungen im Finanzhaushalt investiv: 

 

Im Jahr 2021 gab es eine erhebliche Haushaltsüberschreitung im Finanzhaushalt 

investiv, der durch den Investitionskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Digitale Inf-

rastruktur verursacht wurde. Der entsprechende Beschluss wurde vom Kreistag in 

der Sitzung am 29.07.2021 gefasst. 

 

c) Zusammenfassung/Fazit Finanzrechnung 2021: 

Datum der Finanzrechnung: 03.01.2022

Überschuss/Verlust (Saldo S11) 1.904.466,75

abzüglich vorgesehener Übertrag 

Haushaltsreste für  Baumaßnahmen -18.523.506,31

zuzüglich alte Haushaltsreste aus 

Vorjahren, die im o.g. Betrag enthalten sind: 14.274.106,71

 + übertragene Kreditermächtigung 1.600.000,00

Zwischensumme: -744.932,85

geplantes Ergebnis: -1.200.000,00

Verbesserung/Verschlechterung 455.067,15
 

 

Die Verbesserung des Finanzergebnisses um ca. +450.000 € wurde bei der Haus-

haltsplanung 2022 entsprechend berücksichtigt. Es hat den Landkreis u.a. in die 

Lage versetzt, den Hebesatz der Kreisumlage auf 40,0 % zu senken. 

 

Das positive Jahresergebnis ist also den Gemeinden unmittelbar wieder zu Gute ge-

kommen. Damit hat der Landkreis auch einer entsprechenden Forderung des Ge-

meindetages Rechnung getragen. 
 
Die Ergebnisrechnung 2021 liegt noch nicht endgültig vor. Sie wird nach Buchung sämt-

licher Rückstellungen sowie der Forderungen und Verbindlichkeiten voraussichtlich erst 
im Mai/Juni 2022 abgeschlossen werden können.  

Die nicht erheblichen Überschreitungen (<= 50.000 €) im Finanzhaushalt der laufen-
den Verwaltung und im Finanzhaushalt investiv wurden entsprechend der Geschäftsord-
nung durch den Landrat genehmigt. 



 

Protokoll: 

 

 
Beschlussvorschlag: 

 
Eine Vorberatung erfolgte in der Sitzung des Kreisausschusses am 18.02.2022. Der Kreisaus-
schuss empfiehlt dem Kreistag zu beschließen: 

 
Die in der beiliegenden Liste einzeln aufgeführten, im Haushaltsjahr 2021 angefallenen und bis-

her noch nicht bewilligten, erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden gemäß 
Art. 60 Abs. 1 der Landkreisordnung vollinhaltlich genehmigt.  
 

Die beiliegende Liste ist Bestandteil dieses Beschlusses. 
 

Beschluss: 
 
Der Beschlussvorschlag wird zum Beschluss erhoben.  

 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
 

Anwesende Stimmberechtigte: 58 
Für den Beschluss: 58 

Gegen den Beschluss: 0 
 
 

 



 
 

TOP 8 Wirtschaftsplan 2022 der Kreiswerke; 

Haushaltsbeschluss 

Vorlage: Sg. 11/086/2022 

 
 
 

Sachverhalt: 

 

Der Wirtschaftsplan der Kreiswerke wird vom Werkausschuss in der Sitzung am 01.02.2022 
vorberaten und dem Kreistag zur Annahme empfohlen. 
 

 
 

Das Gesamtvolumen auf der Einnahmenseite beträgt im Jahre 2022 
 

26.314.564 € 

 
und steigt gegenüber dem Vorjahr (24.941.135 €) um 1.373.429 € oder 5,51 %. 

 
Der Wirtschaftsplanansatz auf der Ausgabenseite beträgt im Jahr 2022 
 

28.510.670 € 

 

und steigt gegenüber dem Vorjahr (27.244.885 €) um 1.265.785 € oder 4,65 %. 
 
Das Investitionsvolumen beträgt 5.072.200 €. 

 
Ein Jahresverlust ist im Wirtschaftsplan 2022 

veranschlagt mit 2.196.106 €. 
 
Die Kreditaufnahme beträgt insgesamt 0 €. 

 
 

Finanzielle Unsicherheiten ergeben sich aus der zukünftigen Entwicklung des Wasserabsatzes, 
der Müll- und Wertstoffmengen, der Gewerbemüllentwicklung, den Verbrennungspreisen beim 
Zweckverband Müllverwertung Schwandorf, den Kosten für die Vermarktung von Wertstoffen 

sowie eventueller Gesetzesänderungen. Der Ausbau des barrierefreien ÖPNV/SPNV, der 
Wunsch des Kunden nach flexibleren Beförderungsmöglichkeiten sind sukzessive umzusetzen.  

 



 



Protokoll: 

 
Beschlussvorschlag: 

 
 

Eine Vorberatung erfolgte in der Sitzung des Werkausschusses am 22.03.2021. 
Der Werkausschuss beschließt und empfiehlt die Annahme des folgenden Beschlusses: 
 

Dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 der Kreiswerke wird in der vorgelegten Fassung vollin-
haltlich zugestimmt. 

 

 

Beschluss: 

 
Der Beschussvorschlag wird zum Beschluss erhoben. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 

 
 

Anwesende Stimmberechtigte: 58 
Für den Beschluss: 57 
Gegen den Beschluss: 1 

 
 

 



 
TOP 9 Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Digitale Infrastruktur; 

Haushaltsbeschluss 

Vorlage: Sg. 11/087/2022 

 

 
Sachverhalt: 

 

Der Wirtschaftsplan vom Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur wurde vom Werkausschuss in der 
Sitzung am 03.02.2022 vorberaten und dem Kreistag zur Annahme empfohlen. 

 
 
 

Das Gesamtvolumen auf der Einnahmenseite beträgt im Jahre 2022 
 

25.549.147 € 

 

und sinkt gegenüber dem Vorjahr (60.889.927 €) um 35.340.780 € oder 58 %. 

 
Der Wirtschaftsplanansatz auf der Ausgabenseite beträgt im Jahr 2022 

 
27.005.022 € 

 

und sinkt gegenüber dem Vorjahr (61.993.213 €) um 34.988.191 € oder 56 %. 
 

Das Investitionsvolumen beträgt 22.538.138 €. 
 
Ein Jahresverlust ist im Wirtschaftsplan 2022 

veranschlagt mit 1.455.875 €. 
 

Die Kreditaufnahme beträgt insgesamt 0 €. 
 
Bisher erfolgte die Aufstellung des Haushalts für die ersten Jahre in Zusammenarbeit mit der 

Kanzlei WirtschaftsratRecht. Seit diesem Haushalt erfolgt die Aufstellung nur durch eigene 
Kräfte und das gewonnene Knowhow. 

 
Erträge in Form von Pachteinnahmen werden im Jahr 2022 voraussichtlich erstmals nur für das 
Projektgebiet 1 in Höhe von 184.693 € erzielt werden. Die zu erwartenden Erträge von 

1.191.897 
€ ergeben sich daher insbesondere aus den aktivierten Eigenleistungen (1.038.353 €) sowie der 

Auflösung der Sonderposten (153.544 €). 
 
Auf der Aufwandsseite wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2022 mehr als 34 Mio. € für den 

Bau der Infrastruktur investiert werden können. Die getroffenen Annahmen zur Berechnung und 
Erstellung des Wirtschaftsplans sind das Ergebnis aus Ausschreibungen und bisherigen Abrech-

nungen aus dem Projektgebiet 1. 
Die Baupreise haben sich in den letzten Jahren enorm erhöht. Immer wieder kommt es zu Kapa-
zitätsengpässen. Ursache sind auch die hohen Fördermittel, die der Freistaat Bayern und die 

Bundesregierung für den Ausbau des Glasfasernetzes und Mobilfunknetzes zur Verfügung stel-
len. Gleichwohl konnten bisher ausreichend Bewerber bei den durchgeführten Ausschreibungen 

verzeichnet werden. Auch das Preisniveau liegt bisher unterhalb der bisherigen Schätzwerten.



 
 

Beschlussvorschlag: 

Eine Vorberatung erfolgte in der Sitzung des Werkausschusses am 03.02.2022. 
Der Werkausschuss beschließt und empfiehlt die Annahme des folgenden Beschlusses: 

 
Dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 des Eigenbetriebs Digitale Infrastruktur wird in der vor-
gelegten Fassung vollinhaltlich zugestimmt. 

 

Beschluss: 

 
Der Beschlussvorschlag wird zum Beschluss erhoben. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesende Stimmberechtigte: 58 
Für den Beschluss: 57 
Gegen den Beschluss: 1 



 
TOP 10 Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebes Digitale Infrastruktur  

Landkreis Cham 

Vorlage: Abt. 7/047/2022/1 

 

 
 
Sachverhalt: 

 
Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebes Digitale Infrastruktur Landkreis Cham; 

Beschlussfassung über die Feststellung und Entlastung gem. Art. 88 Abs. 3 LKrO 

 
 

Abt. 7/  / 
 

Erstellungsdatum:  06.09.2021 
Verfasser:   Kreisrechnungsprüfungsamt 
Beratungsfolge: 08.10.2021 Werkausschuss für den Eigenbetrieb Digitale  

     Infrastruktur 
   19.11.2021 Kreistag Cham 

 
 
Sachverhalt: 

 
Der Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur wird seit dem 16.05.2019 als Eigenbetrieb gemäß Art. 76 

LKrO geführt. Er unterliegt den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV). 
 
Nach den Bestimmungen der EBV hat die Werkleitung für den Schluss des Wirtschaftsjahres 

neben der Gewinn- und Verlustrechnung auch eine Bilanz aufzustellen. Daraus ergibt sich, dass 
auch eine Eröffnungsbilanz aufgestellt und beschlossen werden muss. 

 
Der Jahresabschluss vom 18.01.2021 enthält für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 16.05. bis zum 
31.12.2019 - Bilanz, - Gewinn- und Verlustrechnung, - Anhang. Der Lagebericht datiert vom 

26.02.2021. 
 

Die Eröffnungs- und Schlussbilanz weisen folgende Werte aus: 
 
Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis Cham 

 

 
Schlussbilanz 

31.12.2019 

Eröffnungsbilanz 

16.05.2019 

Veränderung 

ggü. EöB 

 (in Euro) (in Euro) (in Euro) 
Aktiva    

Anlagevermögen 440.886,09 0,00 440.886,09 

Umlaufvermögen 10.169.306,83 1.500.000,00 8.669.306,83 
Rechnungsabgrenzungs- 

posten 
0,00 0,00 0,00 

Summe Aktiva 10.610.192,92 1.500.000,00 9.110.192,92 

    
Passiva    

Eigenkapital 1.067.853,70 1.500.000,00 -432.146,30 



Rückstellungen 411.186,72 0,00 411.186,72 
Verbindlichkeiten 9.131.152,50 0,00 9.131.152,50 
Rechnungsabgrenzungs- 

posten 

0,00 0,00 0,00 

Summe Passiva 10.610.192,92 1.500.000,00 9.110.192,92 

 

 
Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 16.05. bis zum 
31.12.2019 weist einen Verlust in Höhe von 432.146,30 € aus. 

 
Seitens der Werkleitung wurde vorgeschlagen, den Verlust des Rumpfwirtschaftsjahres vom 

16.05. bis zum 31.12.2019 in Höhe von 432.146,30 € auf neue Rechnung vorzutragen. 
 
Die Gewinn- bzw. Verlustvorträge entwickelten sich seit der Gründung des Eigenbetriebes wie 

folgt: 
 

Im Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur ergibt sich  
bei einem Gewinn-/Verlustvortrag von 0,00 € 
und einem Verlust in 2019 von -432.146,30 € 

ein Verlustvortrag für 2020 in Höhe von -432.146,30 € 
 
Das Anlagevermögen des Eigenbetriebes Digitale Infrastruktur entwickelte sich lt. Anlagen-

nachweis für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 16.05. bis zum 31.12.2019 wie folgt: 
 
Buchwert 16.05.2019 0,00 € 

Zugänge 459.672,83 € 
Abschreibungen -18.786,74 € 

Abgänge 0,00 € 

Restbuchwert 31.12.2019 440.886,09 € 
 

Es bestehen lt. Bilanz zum 31.12.2019 keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. 
 
Die Abschlussprüfung nach Art. 93 LKrO erfolgte gemäß Beschluss des Werkausschusses vom 

17.03.2020 durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV), München und wur-
de in der Zeit vom 16.10.2020 bis 04.03.2021 durchgeführt. 

 
In dem Bericht vom 04.03.2021 über die Abschlussprüfung des Jahresabschlusses zum 31. De-
zember 2019 wurden folgende „zusammengefasste“ Feststellungen getroffen: 

 
- Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind durch die Planungs- und Bauphase geprägt und kön-

nen als geordnet beurteilt werden (vgl. 5.1). 
 
- Die erforderlichen Feststellungen (zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung) haben wir 

in diesem Bericht in der Anlage 4 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere 
Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der 

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind. Ein geeignetes Risikofrüher-
kennungssystem ist eingerichtet (vgl. 5.2). 

 

Für den geprüften Jahresabschluss und Lagebericht für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 16.05. bis 
zum 31.12.2019 wurde vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband ein „uneingeschränk-

ter“ Bestätigungsvermerk erteilt. 



 
Auszug aus dem Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers: 
 

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Digitale Infrastruktur Landkreis Cham - be-
stehend aus der Bilanz zum 31.12.2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Rumpf-
wirtschaftsjahr vom 16.05.2019 bis zum 31.12.2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar-

stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht des Eigenbetriebs Digitale Infrastruktur Landkreis Cham für das Wirtschaftsjahr 

vom 16.05.2019 bis zum 31.12.2019 geprüft. 
 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse bestätigen 

wir nach § 7 Abs. 4 Nr. 2 und 3 KommPrV: 
 

Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung 

den Rechtsvorschriften und der Betriebssatzung. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Lagebericht steht im Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-

gen Entwicklung zutreffend dar. 
 

Die wirtschaftlichen Verhältnisse wurden geprüft; sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen. 

 
Ansonsten wird auf den detaillierten Prüfungsbericht des BKPV vom 04.03.2021, der der Werk-

leitung vorliegt, verwiesen. 
 
Weiterhin haben das Kreisrechnungsprüfungsamt und der Rechnungsprüfungsausschuss den 

Jahresabschluss für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 16.05. bis zum 31.12.2019 örtlich geprüft und 
keine Bedenken dagegen geäußert. 

 
Den Bericht über die Vorprüfung des Jahresabschlusses für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 
16.05. bis zum 31.12.2019 des Eigenbetriebes Digitale Infrastruktur durch das Kreisrechnungs-

prüfungsamt kann nach Art. 88 Abs. 4 LKrO jedes Mitglied des Kreistages einsehen. 
 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 16.06.2021 einstimmig folgenden 
Beschluss gefasst: 
 

„1. Der Jahresabschluss für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 16.05. bis zum 31.12.2019 des Ei-
genbetriebes Digitale Infrastruktur Landkreis Cham wurde unter Beachtung der Bestimmungen 

der Art. 89 und 92 LKrO geprüft. Soweit Feststellungen getroffen wurden, sind diese von der 
Werkleitung bereinigt bzw. erklärt worden. 
 

2. Nach Vorliegen des Berichts über die Abschlussprüfung durch den Bayerischen Kommunalen 
Prüfungsverband (BKPV) sind der Jahresabschluss, der Anhang mit Anlagennachweis und der 

Lagebericht mit der Stellungnahme des Werkausschusses dem Kreistag vorzulegen. 
 
3. Dem Kreistag wird empfohlen, den Jahresabschluss für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 16.05. 

bis zum 31.12.2019 des Eigenbetriebes Digitale Infrastruktur Landkreis Cham in der vorliegen-
den Fassung festzustellen, den Jahresverlust in Höhe von 432.146,30 € auf neue Rechnung vor-

zutragen und die Entlastung der Werkleitung für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 16.05. bis zum 
31.12.2019 gemäß Art. 88 Abs. 3 LKrO zu beschließen.“ 
 



 
Protokoll: 

 

Eine Vorberatung erfolgte in der Sitzung des Werkausschusses Digitale Infrastruktur am 
03.02.2022. Dieser empfiehlt nachfolgendem Beschlussvorschlag zur Beschlussnahme: 

 
Beschlussvorschlag: 

 

 
1. Der Jahresabschluss für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 16.05. bis zum 31.12.2019 des Eigen-

betriebes Digitale Infrastruktur Landkreis Cham wird in der von der Werkleitung vorgelegten 
Form gem. § 25 EBV (Eigenbetriebsverordnung Bayern) festgestellt und die Entlastung nach 
Art. 88 Abs. 3 LKrO wird für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 16.05. bis zum 31.12.2019 er-

teilt. 
 

2. Der Jahresverlust des Rumpfwirtschaftsjahres vom 16.05. bis zum 31.12.2019 in Höhe von 
432.146,30 € wird auf neue Rechnung in das Wirtschaftsjahr 2020 vorgetragen. 

 

Beschluss: 
 

Der Beschlussvorschlag wird zum Beschluss erhoben.  
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

 
Anwesende Stimmberechtigte: 58 
Für den Beschluss: 58 

Gegen den Beschluss: 0 
 

 
 



 
 

TOP 11 Vergabe eines Umweltschutzpreises; 

Ergänzung der Vergaberichtlinien 

Vorlage: Abt. 5/008/2022/1 

 
Sachverhalt: 

 

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.11.2009 beschlossen, für besonders herausragende 
Leistungen um den Umweltschutz einen Umweltschutzpreis fakultativ unter Berücksichtigung 

der dem Beschluss beigefügten Richtlinien zu vergeben. Der Preis wurde in den letzten Jahren 
mit einem Geldbetrag in Höhe von 2000,-€ dotiert, wobei durch eine Auszeichnung nur der be-
sonders herausragenden Bewerbungen in den vergangenen Jahren versucht wurde, eine zu große 

Aufsplittung des Preisgeldes zu vermeiden. Im Rahmen der Beschlussfassung für den Denkmal-
schutzpreis wurde in der Sitzung des Kreistags vom 19.11.2021 von Frau Kreisrätin Bucher an-

geregt, für die Vergabe aller Preise bei mehreren würdigen Preisträgern den Gesamtbetrag des 
Preisgeldes anzuheben. Um bei mehreren Preisträgern deren Leistungen angemessen würdigen 
zu können, wird daher folgender Vorschlag für die Anpassung der Richtlinien für die Vergabe 

des Umweltschutzpreises zur Entscheidung vorgelegt: 
 

 
Anlagen: 

 

Richtlinien des Landkreises Cham zur Vergabe eines Umweltschutzpreises 

 
1. Umweltschutzpreis 

 
Der Kreistag des Landkreises Cham kann alljährlich einen Umweltschutzpreis verge-

ben. Der Preis ist mit einem Geldbetrag von 2.000 Euro dotiert. Er kann auf mehrere 
Preisträger entweder gleichmäßig oder gestaffelt aufgeteilt werden. Bei mehr als zwei 

Preisträgern kann der Gesamtbetrag für den Umweltschutzpreis auf maximal 3000 Euro 
erhöht werden. 
 
2. Zweck 

 

Der Umweltschutzpreis wird für herausragende Leistungen oder Maßnahmen auf dem 
Gebiet des Umwelt- und Naturschutzes verliehen. Dadurch soll das Umweltbewusstsein 
der Bevölkerung aller Altersschichten gefördert werden. 

 
3. Teilnahmeberechtigung 

 
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, Personengruppen und juristischen 
Personen, die im Landkreis Cham wohnen bzw. hier ihren Sitz haben. Auswärtige Per-

sonen können nur ausgezeichnet werden, wenn ihre Leistung oder Maßnahme im 
Landkreis Cham wirksam wird. Eine wiederholte Verleihung des Umweltschutzpreises 

ganz oder teilweise an denselben Preisträger ist erst nach Ablauf von 5 Jahren zuläs-
sig. 
 
4. Ausschreibung und Bewerbung 

 



Der Umweltschutzpreis wird jährlich im Amtsblatt und in den örtlichen Zeitungen ausge-
schrieben. Bewerbungen und Vorschläge sind jeweils bis zum 31. Mai eines Jahres 
(Bewerbungstermin) an das Landratsamt Cham, Rachelstraße 6, 93413 Cham, mit dem 

Betreff "Umweltschutzpreis" zu richten. Die Bewerbung oder der Vorschlag ist zu be-
gründen. Die Leistung oder Maßnahme soll dabei beschrieben und erläutert werden. 

Weitere Unterlagen können verlangt werden. Für Vorschläge ist das Einverständnis des 
Genannten erforderlich. Auch seitens der Verwaltung können Vorschläge unterbreitet 
werden. 

 
5. Vorprüfung 

 
Die eingegangenen Bewerbungen bzw. Vorschläge werden von der Verwaltung unter 
Aufsicht des Landrats vorgeprüft und dem Kreistag mit einer Stellungnahme und Emp-

fehlung vorgelegt. Bei mehr als 5 zulässigen Bewerbungen oder Vorschlägen müssen 
dem Kreistag nach der Vorprüfung maximal die 5 preiswürdigsten Vorschläge mit Stel-

lungnahmen und Empfehlungen vorgelegt werden. Die Vorprüfung umfasst auch die 
Beachtung dieser Richtlinien, insbesondere die Einhaltung des Bewerbungstermins. 
 
6. Entscheidung 

 

Über die Empfehlungen entscheidet der Kreistag in nichtöffentlicher Sitzung. 
 
 
7. Verleihung 

 

Die Verleihung des Umweltschutzpreises erfolgt durch den Landrat. 
 
 
8. Kein Rechtsanspruch, Ausschluss des Rechtswegs 

 

Auf den Umweltschutzpreis besteht kein Rechtsanspruch. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 

 
9. Inkrafttreten 

 
Diese Richtlinien treten am 01.3.2022 in Kraft. 
 

Protokoll: 

 

Der Vorsitzende trägt kurz zum Sachbericht vor.  
 
Eine Vorberatung erfolgte in der Sitzung des Kreisausschusses am 18.02.2022. Dieser empfiehlt 

folgenden Beschlussvorschlag zur Beschlussnahme:  
 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Kreistag vergibt für besonders herausragende Leistungen um den Umweltschutz 

einen Umweltschutzpreis. Die Vergabe erfolgt fakultativ unter Berücksichtigung der 
in der Anlage beigefügten Vergaberichtlinien, die Bestandteil dieses Beschlusses sind. 

      



 
 
Beschluss: 

 
Der Beschlussvorschlag wird zum Beschluss erhoben.  

 
 
Abstimmungsergebnis: 

 
 

Anwesende Stimmberechtigte: 58 
Für den Beschluss: 58 
Gegen den Beschluss: 0 

 
 

 



 
 

TOP 12 Vergabe eines Denkmalschutzpreises; 

Anpassung der Vergaberichtlinien 

Vorlage: Abt. 5/009/2022/1 

 
Sachverhalt: 

 

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.11.2009 beschlossen, für besonders herausragende 
Leistungen um den Denkmalschutz einen Denkmalschutzpreis fakultativ unter Berücksichtigung 

der dem Beschluss beigefügten Richtlinien zu vergeben. Der Preis wurde in den letzten Jahren 
mit einem Geldbetrag in Höhe von 2000,-€ dotiert, wobei durch eine Auszeichnung nur der be-
sonders herausragenden Bewerbungen in den vergangenen Jahren versucht wurde, eine zu große 

Aufsplittung des Preisgeldes zu vermeiden. Im Rahmen der Beschlussfassung für den Denkmal-
schutzpreis 2021 wurde in der Sitzung des Kreistags vom 19.11.2021 von Frau Kreisrätin Bucher 

angeregt, für die Vergabe aller Preise bei mehreren würdigen Preisträgern den Gesamtbetrag des 
Preisgeldes anzuheben. Um bei mehreren Preisträgern deren Leistungen angemessen würdigen 
zu können, wird daher folgender Vorschlag für die Anpassung der Richtlinien für die Vergabe 

des Denkmalschutzpreises zur Entscheidung vorgelegt: 
 

Anlagen: 

 
Richtlinien des Landkreises Cham zur Vergabe eines Denkmalschutzpreises 

 
1. Denkmalschutzpreis 

 
Der Kreistag des Landkreises Cham kann alljährlich einen Denkmalschutzpreis verge-
ben. Der Preis ist mit einem Geldbetrag von 2.000 Euro dotiert. Er kann auf mehrere 

Preisträger entweder gleichmäßig oder gestaffelt aufgeteilt werden. Bei mehr als zwei 
Preisträgern kann der Gesamtbetrag für den Denkmalschutzpreis auf maximal 3000 

Euro erhöht werden. 
 
2. Zweck 

 
Der Denkmalschutzpreis wird für herausragende Leistungen oder Maßnahmen auf dem 

Gebiet des Denkmalschutzes verliehen. Dadurch soll das Bewusstsein der Bevölkerung 
aller Altersschichten für bedeutende Dokumente aus vergangener Zeit gefördert wer-
den. 

 
3. Teilnahmeberechtigung 

 
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, Personengruppen und juristischen 
Personen, die im Landkreis Cham wohnen bzw. hier ihren Sitz haben. Auswärtige Per-

sonen können nur ausgezeichnet werden, wenn ihre Leistung oder Maßnahme im 
Landkreis Cham wirksam wird. Eine wiederholte Verleihung des Denkmalschutzpreises 

ganz oder teilweise an denselben Preisträger ist erst nach Ablauf von 5 Jahren zuläs-
sig. 
 
4. Ausschreibung und Bewerbung 

 



Der Denkmalschutzpreis wird jährlich im Amtsblatt und in den örtlichen Zeitungen aus-
geschrieben. Bewerbungen und Vorschläge sind jeweils bis zum 31. Mai eines Jahres 
(Bewerbungstermin) an das Landratsamt Cham, Rachelstraße 6, 93413 Cham, mit dem 

Betreff "Denkmalschutzpreis" zu richten. Die Bewerbung oder der Vorschlag ist zu be-
gründen. Die Leistung oder Maßnahme soll dabei beschrieben und erläutert werden. 

Weitere Unterlagen können verlangt werden. Für Vorschläge ist das Einverständnis des 
Genannten erforderlich. Auch seitens der Verwaltung können Vorschläge unterbreitet 
werden. 

 
 
5. Vorprüfung 

 
Die eingegangenen Bewerbungen bzw. Vorschläge werden von der Verwaltung unter 

Aufsicht des Landrats vorgeprüft und dem Kreistag mit einer Stellungnahme und Emp-
fehlung vorgelegt. Bei mehr als 5 zulässigen Bewerbungen oder Vorschlägen müssen 

dem Kreistag nach der Vorprüfung maximal die 5 preiswürdigsten Vorschläge mit Stel-
lungnahmen und Empfehlungen vorgelegt werden. Die Vorprüfung umfasst auch die 
Beachtung dieser Richtlinien, insbesondere die Einhaltung des Bewerbungstermins. 

 
 
6. Entscheidung 

 
Über die Empfehlungen entscheidet der Kreistag in nichtöffentlicher Sitzung. 

 
 
7. Verleihung 

 
Die Verleihung des Denkmalschutzpreises erfolgt durch den Landrat. 

 
 
8. Kein Rechtsanspruch, Ausschluss des Rechtswegs 

 
Auf den Denkmalschutzpreis besteht kein Rechtsanspruch. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 

 
9. Inkrafttreten 

 

Diese Richtlinien treten am 01.03.2022 in Kraft. 
 
 



Protokoll: 

 
Eine Vorberatung erfolgte in der Sitzung des Kreisausschusses am 18.02.2022. Dieser empfiehlt 

folgenden Beschlussvorschlag zur Beschlussnahme:  
 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Kreistag beschließt: 

 
Der Kreistag vergibt für besonders herausragende Leistungen um den Denkmalschutz einen 

Denkmalschutzpreis. Die Vergabe erfolgt fakultativ unter Berücksichtigung der in der Anlage 
beigefügten Vergaberichtlinien, die Bestandteil dieses Beschlusses sind. 
 

Beschluss: 
 

Der Beschlussvorschlag wird zum Beschluss erhoben.  
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

 
Anwesende Stimmberechtigte: 58 
Für den Beschluss: 58 

Gegen den Beschluss: 0 
 

 
 



 
 

TOP 13 Änderung bzw. Ergänzung der ÖPNV-Satzung des Landkreises Cham zur 

Einführung eines Sozialtickets 

Vorlage: Abt. 6/003/2022/1 

 
Sachverhalt: 

 

Mit Beschluss des Kreistages Cham vom 29.07.2021 wurde die Einführung eines Sozialtickets 
im ÖPNV für SGB II- und SGB XII-Bezieher sowie andere Geringverdiener beschlossen und die 

Verwaltung mit den weiteren Schritten zum Vollzug beauftragt. 
Zur Umsetzung dieses Auftrags ist eine Änderung bzw. Ergänzung der ÖPNV-Satzung des 
Landkreises Cham erforderlich: 

Die bisherige Ziffer 1.6 „Seniorentarif / Ab 65 Jahre bei Nachweis“ wird wie folgt gefasst: 
Ziff. 1.6.1 Seniorentarif / Ab 65 Jahre bei Nachweis 

Ziff. 1.6.2 Sozialtarif / Ab 23 Jahre bei Nachweis 
 
Anlagen: 

 

Satzung  des  Landkreises  Cham 

 

über die Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs durch Bezuschussung der 

Fahrgäste in Form der Ausgabe rabattierter Fahrausweise auf dem Gebiet des Landkreises 

Cham bzw. dem Tarifgebiet der VLC – Verkehrsgemeinschaft Landkreis Cham  

 

 

Aufgrund von Art. 17 der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (LKrO) sowie § 8 Abs. 1 

und 2 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) und § 

8a Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) erlässt der Landkreis Cham gemäß Art. 

2 lit. l) und Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 23. Oktober 2007 (ABl. L 315 vom 03.12.2007, S. 1) folgende Satzung: 

1. Im Landkreis Cham werden für bestimmte Fahrausweisarten des VLC-Tarifes der Ver-

kehrsgemeinschaft Landkreis Cham (VLC) folgende Höchsttarife im Rahmen einer all-

gemeinen Vorschrift gemäß Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 festgesetzt: 

 

 Gattung Tarifpreis Höchsttarif Ausgleich 

1.1 

Vario 31 CityTarif 
Vario 31 Zone 1 
Vario 31 Zone 2 
Vario 31 Zone 3 

46,10 € 
50,30 € 
60,80 € 
81,70 € 

        41,60 € 
45,10 € 
55,20 € 
73,70 € 

4,30 € 
5,20 € 
5,60 € 
8,00 € 



Vario 31 Zone 4 

Vario 31 Zone 5 
Vario 31 Zone 6 

Vario 31 Zone 7 
Vario 31 Zone 8 
Vario 31 Zone 9 
Vario 31 Zone 10 
Vario 31 TG S 

Vario 31 TG B 
Vario 31 B nach S  

98,40 € 

112,00 € 
121,50 € 

133,00 € 
144,50 € 
161,30 € 
178,00 € 

94,30 € 

9,40 € 
114,20 € 

 

88,60 € 

100,90 € 
109,50 € 

119,50 € 
129,90 € 
145,00 € 
160,50 € 

84,90 € 

8,60 € 
103,10 € 

 

9,80 € 

11,10 € 
12,00 € 

13,50 € 
14,60 € 
16,30 € 
17,50 € 
9,40 € 

0,80 € 
11,10 € 

1.2 

Vario 7 CityTarif 
Vario 7 Zone 1 
Vario 7 Zone 2 
Vario 7 Zone 3 
Vario 7 Zone 4 
Vario 7 Zone 5 

Vario 7 Zone 6 
Vario 7 Zone 7 

Vario 7 Zone 8 
Vario 7 Zone 9 

Vario 7 Zone 10 
Vario 7 TG S 

Vario 7 TG B 
Vario 7 B nach S 

12,60 € 
13,70 € 
17,80 € 
23,10 € 
28,20 € 
31,40 € 

34,60 € 
37,70 € 

40,80 € 
46,10 € 

50,30 € 
27,20 € 

4,20 € 
37,80 € 

 

11,90 € 
12,90 € 
15,80 € 
21,10 € 
25,30 € 
28,80 € 

31,30 € 
34,10 € 

37,10 € 
41,40 € 

45,90 € 
24,40 € 

        4,10 € 
34,70€ 

 

0,70 € 
0,80 € 
2,00 € 
2,00 € 
2,90 € 
2,60 € 

3,30 € 
3,60 € 

3,70 € 
4,70 € 

4,40 € 
2,80 € 

0,10 € 
3,10 € 

1.3 Umwelt-Fahrausweis 
VLC 

Fahrpreistafel 

Spalte 8 / a 

VLC 

Fahrpreistafel  

Spalte 8  

Landkreis übernimmt 3 Mona-

te entfernungsabhängig 

1.4 
Gästekartensystem in teil-
nehmenden Gemeinden 

VLC 

Fahrpreistafel je 
nach Fahrstrecke 

Kostenlos 

bei Vorlage 
gültiger Gäs-

tekarte 

Landkreis übernimmt als 

Koordinierungsstelle Aus-
gleichzahlung 

1.5 
Fahrradbeförderung nur 
SPNV 

2,43 € 
Mit Tarifkoppelung  

kostenlos 
 

2,43 € 

 

1.6 

Sozial- und Seniorentarif 

Bezugsberechtigt gegen Nachweis: 

Sozialtarif: Sozialleistungsbezug  

Seniorentarif:  Ab 65 Jahre                                    

VLC 

Fahrpreistafel  

Spalte Erwachsener  
Einfache Fahrt 

je nach Fahrstre-

cke 

VLC 

Fahrpreistafel  

Spalte Kind 
Einfache Fahrt 

je nach 

Fahrstrecke 
 

Differenz  



1.7 

Jugendtarif in der Freizeit 

Bezugsberechtigt gegen Nachweis: 

Bis 23 Jahre / Wohnort im Land-
kreis Cham 

Schüler von staatlichen und priva-
ten Schulen, auch Fach- oder Be-
rufsschulen (staatlich anerkannt, 
auch dual), freiwill iges Jahr, Berufs - 

vorbereitende Bildungsmaßnahmen 
(BVB), Schwerbehinderte und Stu-
denten an Hochschulen und Uni-

versitäten  

Geltungsbereich: 
An Schultagen ab 14.00 Uhr, 
Ferien und Wochenende ohne 
Einschränkung  

VLC 
Fahrpreistafel  

Spalte Erwach-
sener  

oder Kind  
(gemäß tarifl i-
cher Altersbe-

schränkung)  
 

Einfache Fahrt 

je nach Fahrstrecke  

kostenlos 

Tarifausgleich gemäß 
Tarifpreis und registrier-

ter Beförderungsfälle 
abzgl. 12,5% Rabatt kon-

form mit 10er-Karte 

 
 

 

Protokoll: 

 
Der Vorsitzende trägt den Sachbericht vor. 

 
 

 
Eine Vorberatung erfolgte in der Sitzung des Kreisausschusses am 18.02.2022. Dieser empfiehlt 
folgenden Beschlussvorschlag zur Beschlussnahme:  

 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Kreistag beschließt: 
 

1. Der Ergänzung der Satzung wird das Einverständnis erteilt. 
 

2. Die Ergänzung erhält die vorgeschlagene Fassung.  
 
 

Der Beschlussvorschlag wird zum Beschluss erhoben.  
 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

 
Anwesende Stimmberechtigte: 58 

Für den Beschluss: 58 
Gegen den Beschluss: 0 
 

 
 

 



 
TOP 14 Gemeinsamer Antrag der Arbeitsgemeinschaft DIE LINKE/FDP sowie der 

Fraktionen von SPD und Bündnis90/Die Grünen mit folgendem Titel: 

Transparenz schaffen, Zivilgesellschaft stärken: Veröffentlichungen von De-

monstrationen 

Vorlage: BüroLR/066/2022/1 

 
 

 
Sachverhalt: 

 

Die Versammlungsfreiheit ist ein Grundrecht (Art. 8 GG). Das Versammlungsrecht ist in 
Bayern durch das Bayerische Versammlungsgesetz (BayVersG) geregelt.  

 
Für den Vollzug des Bayerischen Versammlungsgesetzes ist das Landratsamt Cham 

als staatliche Verwaltungsbehörde zuständig. Demzufolge obliegt die Entscheidung 
über den o. g. Antrag Landrat Franz Löffler in seiner Funktion als Leiter des staatlichen 
Landratsamtes. Dennoch ist es Landrat Franz Löffler wichtig, das über diesen Antrag 

von grundsätzlicher Bedeutung der Kreistag entscheidet. 
 

Rechtlich zu unterscheiden sind Versammlungen unter freiem Himmel und Versamm-
lungen in geschlossenen Räumen. Abgesehen von Spontan- und Eilversammlungen 
müssen Versammlungen unter freiem Himmel gem. Art. 13 Abs. 1 Satz 1 BayVersG 

spätestens 48 Stunden vor ihrer Bekanntgabe bei der Versammlungsbehörde angezeigt 
werden. 

 
Die Bekanntgabe einer Versammlung ist die Mitteilung des Veranstalters von Ort, Zeit 
und Thema der Versammlung an einem bestimmten oder unbestimmten Personenkreis 

(Art. 13 Abs. 1 Satz 5 BayVersG). 
 

Es ist daher eine Entscheidung des Veranstalters, ob und wie er die angezeigte Ver-
sammlung bekannt gibt bzw. bewirbt. 
 

Für die Versammlungsbehörden (Kreisverwaltungsbehörden und Polizei) gibt es keine 
Auskunftsverpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit. Die Entscheidung über die Be-

kanntgabe bevorstehender öffentlicher Versammlungen trifft die KVB nach eigenem 
Ermessen. 
 

Von grundlegender Bedeutung ist dabei die Wahrung der staatlichen Neutralitätspflicht. 
Ein Werben für bestimmte Versammlungen oder eine Wertung, um beispielsweise Ge-

genkundgebungen zu fördern, sind der Versammlungsbehörde nicht erlaubt. Nur im 
Einzelfall kann es sinnvoll sein, dass die Versammlungsbehörde aus Gründen der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung die Öffentlichkeit über eine angezeigte Versammlung 

informiert. Dies kann z. B. bei Großkundgebungen der Fall sein, die erhebliche Ver-
kehrsbehinderungen erwarten lassen. 

 
Eine generelle Bekanntgabe aller angezeigten Versammlungen unter freiem Himmel 
durch die Versammlungsbehörde ist jedoch kritisch zu sehen. In der Regel können die 

Veranstalter von Versammlungen den geschätzten Zustrom zur Versammlung relativ 
gut einschätzen. Im Falle einer Veröffentlichung durch die Versammlungsbehörde kann 

die Versammlung einen deutlichen größeren Zulauf bekommen als der Veranstalter er-



wartet und diesen somit vor unerwartete Probleme stellen (z. B. Abstellung von Ord-
nern, Versammlungsort nicht mehr geeignet, alle Versammlungsteilnehmer aufzuneh-
men). 

 
Zum anderen könnten durch eine generelle Veröffentlichung von Versammlungen durch 

die Versammlungsbehörde auch weitere Versammlungen hervorgerufen werden, die 
sich inhaltlich gegen die veröffentlichte Versammlung wenden („Gegendemonstration“). 
Da dies im Einzelfall durchaus Störungen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung – 

und auch zusätzliche Probleme für die Einsatzkräfte der Polizei - hervorrufen kann, ist 
eine generelle Veröffentlichung nicht im Sinne der Versammlungsbehörde. Kernaufgabe 

der Versammlungsbehörde ist die Aufrechterhaltung bzw. der Schutz der Öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung. Dem könnte – wie geschildert – eine generelle Veröffentli-
chung zuwiderlaufen. 

 
Auch der zusätzliche Verwaltungsaufwand spricht gegen eine Veröffentlichung durch 

das Landratsamt. Die Homepage müsste bei jeder Versammlungsanzeige gepflegt und 
bei kurzfristigen inhaltlichen Änderungen im Versammlungsablauf bzw. einer kurzfristi-
gen Absage einer Versammlung unverzüglich aktualisiert werden. 

 
Zudem ist es ggf. auch nicht im Sinne aller Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis 

Cham, wenn durch die Versammlungsbehörde Versammlungen öffentlich bekannt ge-
geben werden, die in deren Gebiet stattfinden. Auf die Bekanntgabe von Versammlun-
gen durch einzelne Kommunen im Landkreis Cham hat die Versammlungsbehörde hin-

gegen keinen Einfluss. 
 

Im Ergebnis ergeht daher seitens der Verwaltung die Empfehlung, auch weiterhin auf 
eine generelle Bekanntgabe von Versammlungen durch die Versammlungsbehörde zu 
verzichten. Es soll auch weiterhin eine Entscheidung des Veranstalters bleiben, ob und 

wie er die Versammlung bekanntgibt. 
 

Anlagen: 

 

Antrag  
 
der Arbeitsgemeinschaft von DIE LINKE/FDP, der Fraktionen von SPD und Bünd-

nis90/Die Grünen 
 
Transparenz schaffen, Zivilgesellschaft stärken: Veröffentlichungen von De-
monstrationen 

 

Der Kreistag möge beschließen: 
 

Das Landratsamt wird aufgefordert, alle öffentlichen Versammlungen und Aufzüge unter 
freiem Himmel im Sinne von Art. 8 GG, die dem Landratsamt angezeigt werden, zeitnah 
nach ihrer Anmeldung auf einer einzurichtenden Unterseite der Website des Landkrei-

ses zu veröffentlichen. Hierbei sind der Ort bzw. die Streckenführung, die Zeit und das 
Thema der geplanten Versammlung bzw. des Aufzuges sowie die datenschutzrechtlich 

zulässigen Angaben über den Veranstalter auszuweisen. 
 
Sind erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit durch die Veröffentlichung zu 

befürchten, kann von dieser ganz oder teilweise abgesehen werden. Ein solches Vor-



gehen hat das Landratsamt dem Kreistag unverzüglich nach Beendigung schriftlich zu 
begründen. 
 
Begründung:  

 

Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit ist in Art. 8 GG und Art. 113 BV verankert. 
Es 
schützt die Freiheit des Einzelnen, sich mit anderen zu versammeln, um gemeinsame 

Zwecke 
wahrzunehmen. Findet eine Versammlung unter freiem Himmel statt, ist diese in aller 

Regel 
öffentlich und somit grundsätzlich jedermann zugänglich. 
 

In der Regel werden Demonstrationen durch den Veranstalter bekannt gegeben und  
öffentlichkeitswirksam beworben. Die gängigen Veröffentlichungswege erreichen jedoch 

nicht alle Menschen. Nur allzu häufig erfahren Bürgerinnen und Bürger erst im Nach-
hinein von Versammlungen oder werden von diesen überrascht. Eine Veröffentlichung 
auf der Internetseite eröffnet Interessierten und Unterstützern die Möglichkeit, sich der 

Demonstration anzuschließen. Nicht zuletzt ist es auch Verkehrsteilnehmern möglich, 
sich auf diesem Weg rechtzeitig über die mit der Versammlung einhergehenden Hin-

dernisse für den Straßenverkehr zu informieren, um gegebenenfalls auf alternative Ver-
kehrsmittel oder Routen auszuweichen. 
 

In Einzelfällen handelt es sich bei den angemeldeten Versammlungsthemen um  
brisante und strittige Meinungsbilder. Hier ermöglicht eine öffentliche Bewerbung der 

Demonstration es auch Bürgerinnen und Bürgern, die dem Versammlungsthema kri-
tisch 
gegenüber stehen, ihrer Kritik durch Gegendemonstrationen Ausdruck zu verleihen. 

Ferner bietet eine Veröffentlichung einer engagierten Zivilgesellschaft die Möglichkeit, 
das Versammlungsgeschehen zu monitoren.  

 
Veröffentlichen die Veranstalter eine geplante Demonstration nicht, gerade auch um 
dieser 

ihnen unerwünschten Kritik zu entgehen, entziehen sie einem wichtigen bürgerschaftli-
chen 

Engagement die Basis. Es gehört zu einem demokratischen Verständnis, Proteste der 
Zivilgesellschaft gegen geplante Demonstrationen zu ermöglichen. Insbesondere bei 
geplanten Demonstrationen von rechtsextremen Gruppierungen sind sie ein wichtiges 

Zeichen und Spiegel abweichender Ansichten. 
 

 
Insgesamt verhilft die Veröffentlichung zu einem transparenten Umgang mit Versamm-
lungen im Landkreis Cham.  

 
Die Ausnahmeregelung stellt dabei sicher, dass in Einzelfällen besondere Risikolagen 

ausreichend berücksichtigt werden können. Eine Ausnahme liegt nur dann vor, wenn 
tatsächliche Umstände die Annahme rechtfertigen, dass eine Gefahr für ein bedeutsa-
mes Rechtsgut wie z. B. den Bestand des Staates, das Leben oder die Gesundheit 
 

 

Der Tagesordnungspunkt ist abgesetzt. 



 
TOP 15 Antrag der Arbeitsgemeinschaft von DIE LINKE/FDP auf konkrete Hilfe für 

Mieter*innen durch Einführung eines Kautionsfonds 

Vorlage: BüroLR/067/2022/1 

 

 
 
Sachverhalt: 

 
1. Mit Schreiben vom 31.01.2022 stellte die Arbeitsgemeinschaft DIE LINKE/FDP folgenden An-

trag an den Kreistag: 

 

Der Landkreis Cham führt einen Kautionsfonds in Höhe von 15.000 Euro pro Jahr ein. Der 

Fonds wird zum Anfang jedes Kalenderjahres wieder auf 15.000 Euro aufgestockt. Der nachste-

hende Vorschlag für die Ausgestaltung des Kautionsfonds ist durch das Landratsamt zu prüfen 

und soll ggf. angepasst werden. Ziel ist eine möglichst unbürokratische Abwicklung für die Bean-

tragenden sowie für die Verwaltung. Der Kreistag ist über die finale Ausgestaltung zu informie-

ren. Nach drei Jahren sollen die Ausgestaltung sowie die Höhe des Fonds evaluiert und ggf. an-

gepasst werden.  

Der Antrag hat das Ziel, armutsgefährdete Menschen bei der Wohnraumbeschaffung zu unterstüt-

zen, da insbesondere hohe Mietkautionen für finanziell schwache Personen eine häufig unüber-

windbare Hürde darstellen, um ihre Wohnsituation zu verbessern. Der Antrag enthält auch bereits 

konkrete Vorschläge zur Ausgestaltung des Kautionsfonds bzw. zum Bewilligungsverfahren wie 

z.B.  

- Übernahme der hälftigen Mietkaution, höchstens jedoch 1000 Euro, mittels zinslosem Darle-

hen  

- Netto-Einkommensgrenzen für die Gewährung des zinslosen Darlehens (Nachweispflichten 

der potentiellen Antragsteller) 

- Rückzahlungsmodalitäten (maximal 36 Monatsraten), Tilgungs- und Stundungsmöglichkeiten 

- Verfahren bei Rückzahlungsverzug 

Im Einzelnen wird auf das bereits mit der Ladung versandte Antragsschreiben von DIE LIN-

KE/FDP verwiesen. 

 

2. Kautionsfonds für einkommensschwache Bürger sind bisher nur aus Österreich bekannt. Dort ha-

ben z.B. das Land Steiermark oder auch die Stadt Linz solche Kautionsfonds aufgelegt und be-

wirtschaften diese entweder selbst (Sozialamt) oder über Wohlfahrtsverbände wie die Caritas o-

der die Volkshilfe. An diesen österreichischen Kautionsfonds orientiert sich -bezüglich der Aus-

gestaltung- auch der Antrag der Arbeitsgemeinschaft DIE LINKE/FDP. 

 

Soweit es die Bundesrepublik Deutschland betrifft, ist nicht bekannt, dass ein Bundesland bzw. 

eine Kommune bereits einen derartigen Kautionsfonds eingerichtet hätte. Dies liegt vermutlich 

daran, dass die deutsche Sozialgesetzgebung ohnehin die Übernahme von Kautionen für Sozial-

leistungsbezieher, welche bereits den überwiegenden Anteil der einkommensschwachen Bevölke-

rung abbilden, vorsieht. 

 

a) SGB II 

Seitens des Jobcenters im Landkreis Cham können Leistungen für eine Mietkaution 

auf Antrag durch Bewilligungsbescheid gewährt werden (§ 22 Abs. 6 SGB II). Dies 

erfolgt grundsätzlich als zinsloses Darlehen in Höhe von bis zu drei Nettokaltmieten. 



Zu den Voraussetzungen nach dem SGB II gehört neben der Hilfebedürftigkeit vor al-

lem, dass die betreffende Wohnung hinsichtlich der monatlichen Kosten der Unter-

kunft (KdU) angemessen im Sinne der KdU-Richtlinien ist. Sofern die tatsächlichen 

KdU die Angemessenheitsgrenzen nur geringfügig überschreiten, wird die Mietkauti-

on im Regelfall gewährt.  

Die Mietkaution kann im Einzelfall auch bewilligt werden, wenn die Wohnung unan-

gemessen groß ist, jedoch ohne die Bewilligung der Mietkaution in einem angemes-

senen Zeitraum keine andere angemessene Unterkunft gefunden werden kann.  

Neben der Kaution werden vom Jobcenter auch Leistungen für den Umzug oder auch 

für eine notwendige Erstausstattung der Wohnung übernommen (nicht rückzahlbarer 

Zuschuss). Leistungen für Mietkaution und Umzug kommen auch in Frage, wenn je-

mand nicht laufend auf Arbeitslosengeld II angewiesen ist. Dies ist dann der Fall, 

wenn das verfügbare Einkommen zwar nicht zum laufenden Leistungsbezug berech-

tigt, dieses aber zu niedrig ist, um die geforderte Mietkaution bedienen zu können. 

 

b) SGB XII 
Nach § 35 Abs. 2 Satz 5 SGB XII können Mietkautionen bei entsprechender Leis-

tungsberechtigung und nach vorheriger Zustimmung durch die Sozialhilfeverwaltung 

übernommen werden; Mietkautionen sollen als Darlehen erbracht werden. Vor Ab-

schluss eines Mietvertrages hat der Sozialhilfeträger im Vorfeld zu prüfen, ob die neue 

Miete angemessen ist, der Umzug erforderlich ist und ohne die Zustimmung in einem 

angemessenen Zeitraum keine Unterkunft gefunden werden kann. 

Soweit diese Voraussetzungen vorliegen, können bis zu drei Nettokaltmieten als 

Mietkaution darlehensweise übernommen werden. Die Entscheidung der Darlehens-

vergabe als auch die Entscheidung über die Darlehensmodalitäten wird durch Be-

scheid geregelt. Die Mietkaution wird direkt an den Vermieter überwiesen. Um si-

cherzustellen, dass die Kaution nach ihrer Freigabe wieder an den Sozialhilfeträger zu-

rückfließt, muss der Leistungsempfänger den Rückzahlungsanspruch gegen den Ver-

mieter abtreten. Der Vermieter erhält diese Abtretungserklärung ausgehändigt.  

Eine darlehensweise Übernahme einer Mietkaution oder auch Umzugskosten können 

auch für Personen ohne laufenden Leistungsbezug in Frage kommen. Ebenso wie im 

SGB II ist dies dann der Fall, wenn das verfügbare Einkommen zwar nicht zum lau-

fenden Leistungsbezug berechtigt, dieses aber zu niedrig ist, um die geforderte Miet-

kaution bedienen zu können. 

Neben der Kaution kann auch ein Zuschuss zu den Umzugskosten gewährt werden.  

 

c) Bürger helfen Bürgern (spendenfinanzierter Hilfsfonds) 

An die Hilfsaktion treten Bürgerinnen und Bürger heran, die ihren Wohnsitz im Land-

kreis Cham haben und die sich in einer finanziellen unverschuldeten Notlage befinden. 

Die Notlage ist durch Beibringung von Unterlagen nachzuweisen. 

Auch Mietkautionen werden gewährt, wenn z.B. gesetzliche Ansprüche nicht greifen. 

Antragsteller sind u.a:  

- Personenkreis des SGB II und SGB XII, wenn die Übernahme einer Mietkaution 

über Jobcenter oder Sozialamt nicht möglich ist (z.B. wenn Wohnung in angemes-

sener Größe nicht zu finden war oder ein Wohnungsumzug zwar nicht zwingend 

erforderlich, aber sinnvoll ist) 

- Erwerbstätige mit geringem Einkommen  

- Familien in finanziellen Notlagen  

- Sozialrentner  



Die Mietkautionen werden nur für einen Umzug innerhalb des Landkreises Cham ge-

währt. Dies erfolgt meist darlehensweise. Es werden monatliche Ratenzahlungen – 

Höhe der Rate je nach Leistungsvermögen der Antragsteller – vereinbart und in einer 

Verpflichtungs- und Rückzahlungserklärung festgehalten. Antragsteller, welche in 

Zahlungsverzug geraten, werden schriftlich angemahnt. Bei noch offenen Forderungen 

werden die Antragsteller für künftige finanzielle Unterstützungen aus der Hilfsaktion 

ausgeschlossen.  

 

3. Fazit:  

Durch die bereits gesetzlich vorgesehenen Ansprüche auf darlehensweise Übernahme von Kauti-

onszahlungen sowie die weitere landkreisspezifische Möglichkeit, aus dem Hilfsfonds „Bürger 

helfen Bürgern“ entsprechende Darlehen zu gewähren, sind nach dem Dafürhalten der Verwal-

tung genügend Möglichkeiten geschaffen, um auch einkommensschwachen Landkreisbürgern ei-

ne angemessene Wohnsituation zu ermöglichen. Im Prinzip kann konstatiert werden, dass für den 

im Antrag von DIE LINKE/FDP bezeichneten Personenkreis durch die unter 2.a) bis c) beschrie-

benen Ansprüche bzw. Antragsmöglichkeiten eine hundertprozentige (und nicht nur hälftige) dar-

lehensweise Kautionsübernahme erfolgen kann. 

Die Einrichtung eines zusätzlichen Kautionsfonds mit entsprechendem Antragsverfahren er-

scheint daher nicht erforderlich. 

 

Anlagen: 

 

Antrag 

der Arbeitsgemeinschaft DIE LINKE/FDP 

 
 

Mieter*innen konkret helfen – Kautionsfonds einführen! 
 

Der Kreistag möge beschließen: 
 

Der Landkreis Cham führt einen Kautionsfonds in Höhe von 15.000 Euro pro Jahr ein. Der 
Fonds wird zum Anfang jedes Kalenderjahres wieder auf 15.000 Euro aufgestockt. 
 

Der nachstehende Vorschlag für die Ausgestaltung des Kautionsfonds ist durch das Land-
ratsamt zu prüfen und soll ggf. angepasst werden. Ziel ist eine möglichst unbürokratische 
Abwicklung für die Beantragenden sowie für die Verwaltung. Der Kreistag ist über die finale 
Ausgestaltung zu informieren. 
 

Nach drei Jahren sollen die Ausgestaltung sowie die Höhe des Fonds evaluiert und ggf. an-

gepasst werden. 
 

Vorschlag für die Ausgestaltung eines Kautionsfonds im Landkreis Cham: 
 

Der Kautionsfonds des Landkreises Cham dient dazu, armutsgefährdete Menschen bei der 
Wohnraumbeschaffung zu unterstützen. Insbesondere hohe Mietkautionen stellen für finan-

ziell schwache Personen eine häufig unüberwindbare Hürde dar, um ihre Wohnsituation zu 
verbessern. Der Kautionsfonds des Landkreises Cham unterstützt armutsgefährdete Menschen 



dabei, eine Mietwohnung zu beziehen. 
 
Aus dem Kautionsfonds können nur rückzahlbare, zinslose Darlehen vergeben werden, 
wenn eine private, genossenschaftliche oder kommunale Mietwohnung bezogen wird, 

sofern 
der Einzug die Erbringung einer Mietkaution voraussetzt. 
 

1. Personenkreis und Voraussetzungen 

 

Ein rückzahlbares und zinsenloses Darlehen aus dem Kautionsfonds kann dann in An-

spruch genommen werden, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen: 
 

▪ Die neue Wohnung muss im Landkreis Cham liegen und als neuer Hauptwohnsitz 
bezogen werden. 

▪ Es muss bei Antragstellung ein vom Mieter/von der Mieterin sowie vom 
Vermieter/von der Vermieterin unterzeichneter, gültiger Mietvertrag oder ein 
verbindliches Mietangebot vorliegen. 

▪ Die Person muss das 18. Lebensjahr vollendet haben. Mündige minderjährige 
Eltern, die gemeinsam oder allein mit ihrem Kind/ihren Kindern in einem ge-
meinsamen Haushalt leben, sind von dieser Altersbeschränkung ausge-
nommen. 



▪ Das monatliche Nettoeinkommen der letzten drei Monate vor Antragsstellung 
darf im Durchschnitt folgende Einkommensobergrenzen nicht übersteigen: 

- Bei Alleinstehenden: € 1.400,00 netto/Monat 
- Bei Paaren: € 2.100,00 netto/Monat 
- Erhöhung pro Kind: € 200,00 netto/Monat 

 
Hinsichtlich des Nettoeinkommens ist das Haushaltsnettoeinkommen heranzuziehen. Zur 
Einkommensermittlung hat die armutsgefährdete Person alle erforderlichen Unterlagen 
(z.B. Lohnzettel, Bankauszüge etc.) vorzulegen. 
Zum Einkommen zählen Erwerbseinkommen, Rentenzahlungen, Unterhaltszahlungen, 
Einkommensersatzleistungen und Ähnliches. Als einkommensmindernd gelten ausschlie-
ßlich Unterhaltsverpflichtungen und gerichtliche Gehalts-, Renten- oder Pensionspfän-
dungen. 

 

Die gesetzte Einkommensobergrenze für Alleinstehende in Höhe von € 1.400,00 lässt sich 

wie folgt ableiten: Die Armutsgefährdungsschwelle laut EU-SILC 2020 liegt in Bayern für 
einen Einpersonenhaushalt bei € 1.212,00. Im Fünfjahresvergleich (2014-2020) ist ein An-

stieg der Armutsgefährdungsschwelle von knapp 20% Prozent zu verzeichnen. Unter der 
Prämisse der Beibehaltung dieser Steigerung wird die Armutsgefährdungsschwelle in den 

kommenden Jahren € 1.400,00 übersteigen. Der Kautionsfonds erfasst somit einkom-
mensschwache Personen, die noch nicht von der offiziellen Armutsgefährdung erfasst 

sind, sich aber in einer Art „Vorhof“ bzw. einer prekären Zone befinden. Die Einkommen-
sobergrenze für Paare bemisst sich nach dem Gewichtungsfaktor der EU- Skala mit dem 

1,5-fachen eines Einpersonenhaushaltes. Wichtig ist in diesem Zusammenhang eine 
Anpassung der Einkommensobergrenzen in Anlehnung an die EU- SILC-

Armutsgefährdungsschwellen in Fünfjahresabständen anzusetzen. 
 

Ein rückzahlbares, zinsloses Darlehen aus dem Kautionsfonds darf hingegen nicht 

gewährt werden, wenn 
 

▪ die Person die Einsicht in Unterlagen oder die Erteilung von Auskünften, die zur 
Beurteilung der für die Gewährung geltenden Voraussetzungen notwendig sind, 

verweigert oder wissentlich unzutreffende Angaben über ihre Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse macht 

▪ die Person sich in einem laufenden Schuldenregulierungsverfahren befindet 
▪ die Person ein bereits gewährtes rückzahlbares Darlehen aus dem Kautionsfonds 

noch nicht vollständig zurückbezahlt hat und somit noch offene Forderungen 
seitens des Landkreises bestehen. 

 

2. Inhaltliche Ausgestaltung 

 

Das aus dem Kautionsfonds gewährte rückzahlbare, zinslose Darlehen kann pro Haushalt 

nur von einer Person beantragt werden. Die Höhe des Kautionsdarlehens beträgt die 
Hälfte der Mietkaution, höchstens jedoch € 1.000,00. 

 

Für den nachfolgenden Haushalt soll ein Posten in Höhe von € 15.000,00 geschaffen 

werden. Nicht genutzte Gelder verbleiben im Haushaltsposten. Zu Beginn jedes Kalender-
jahres wird der Fonds wieder auf € 15.000 aufgestockt. 



Zwischen dem/der Kautionsdarlehensnehmer*in und dem Landkreis Cham wird ein Dar-
lehensvertrag abgeschlossen. Dieser in ‚klaren Worten‘ verfasste Darlehensvertrag bein-
haltet u.a. die Rückzahlungsmodalitäten. Grundsätzlich erfolgt die Rückzahlung des Darle-

hens zu maximal 36 Monatsraten. Die tatsächliche Laufzeit sowie die Höhe der Rate sind 
variabel und folglich mit dem/der Darlehensnehmer*in zu vereinbaren. 
 

Die monatliche Rate ist aus Gründen der leichteren buchhalterischen Handhabung aufzur-
unden auf 5er-Schritte (z.B.: € 25,00 oder € 30,00). 
 

Ein gewährtes Kautionsdarlehen wird erst zur Auszahlung angewiesen, wenn die Person 
ihren neuen Wohnsitz hauptwohnsitzlich bezogen hat. Dies ist anhand der Vorlage eines 
Meldezettels nachzuweisen. Die Überweisung erfolgt im Anschluss innerhalb von 10 
Werktagen direkt an den/die Vermieter*in der neuen Unterkunft. 
 

Die Rückzahlung beginnt im Folgemonat der Anweisung des Darlehensbetrages. Der/die 
Darlehensnehmer*in hat im Rahmen des Darlehensvertrags des Landkreises Cham ein 
Sepa-Mandat zu erteilen. Das Einzugsdatum der Darlehensrate ist an den Erhalt des 
monatlichen Einkommens (Erwerbseinkommen, Renteneingang, Arbeitslosengeld etc.) zu 
knüpfen. 

Es werden zwei Auswahltermine für die Lastschrift festgelegt: zum einen der 5. des 
Monats und zum anderen der 20. des Monats. 
 
Eine Stundung ist für maximal drei Monatsraten möglich. Um diese kann der/die Darle-
hensnehmer*in dann ansuchen, wenn bestimmte Umstände vorliegen, die eine akute 
finanzielle Notlage bedingen und die eine Aufrechterhaltung des Zahlungsplans 

erschweren bzw. verunmöglichen. Darunter zählt z.B. plötzlicher Jobverlust, Ersatzan-
schaffungen notwendiger Haushaltsgeräte (Waschmaschine) u. dgl. 

Eine etwaige Stundung von Ratenzahlungen ist nach vorheriger Vereinbarung zwischen 
dem Landratsamt und dem/der Darlehensnehmer*in möglich, allerdings darf in Summe 

die Dauer der Rückzahlung von 36 Monaten nicht überschritten werden. 
 

Ferner hat ein/eine Darlehensnehmer*in jederzeit die Möglichkeit, die offene Darle-
hensforderung mittels Einmalzahlung gänzlich zu tilgen. Wie vertragsgemäß im Darle-

hensvertrag festgelegt, hat der/die Darlehensnehmer*in das Landratsamt darüber zu 
informieren. Sondertilgungen führen zu einer Verkürzung der Laufzeit, aber 

nicht zu einer Senkung der monatlichen Tilgungsrate. Die Stundungsoption von maximal 
3 Monaten bleibt unberührt. 

 

Gerät ein/e Darlehensnehmer*in in Zahlungsverzug, wird eine schriftliche Mahnung 

versendet. Gleichzeitig wird das Landratsamt aktiv, indem es den/die Darlehensnehmer*in 
aufsucht. Liegen besondere Umstände vor, so kann durch das Landratsamt eine Stundung 
vereinbart werden. Ist der Einzug mittels Sepa-Mandat weiterhin nicht möglich und 
kommt keine Kontaktaufnahme mit dem/der Darlehensnehmer*in zustande, erfolgt die 
sofortige Fälligstellung der gesamten noch offenen Forderungssumme. 

Bei Uneinbringlichkeit der noch offenen Darlehenssumme wird eine Klage mit 



anschließendem Exekutionsverfahren durch das Landratsamt gegen den/die Darlehen-
snehmer*in eingebracht. Bei erfolgloser Exekution ist die noch offene Darlehenssumme ab-

zuschreiben. Personen gegen die eine offene Forderung aus dem Kautionsfonds besteht, 
wird keine weitere Kautionsunterstützung gewährt. 

 

Hat der/die Darlehensnehmer*in die vereinbarten Ratenzahlungen eingehalten und das Dar-
lehen innerhalb der vertraglich vereinbarten Zeit zurückgezahlt, kann diese Person ein 
weiteres Kautionsdarlehen beantragen. Dies gilt nur, sofern aufgrund einer erneuten 
Wohnraumbeschaffung Bedarf besteht, die Person die Voraussetzungen weiterhin erfüllt und 

kein Ausschlussgrund vorliegt. Ein zinsloses, rückzahlbares Darlehen aus dem Kautionsfonds ist 
damit keine einmalige Hilfeleistung. 

 

Den/die Darlehensnehmer*in trifft die Rückzahlungspflicht auch dann, wenn er/sie vor der 
vollständigen Rückzahlung aus der Wohnung auszieht und der/die Vermieter*in die Kaution 
einbehält. 
 

Bei Ableben eines/einer Darlehensnehmer*in geht die Verbindlichkeit zur Darle-
hensrückzahlung auf die Erben und sonstigen Rechtsnachfolger des/der Darlehensnehmer*in 
über. 
Eine Übersicht mit allen beizubringenden Unterlagen, Formularen, Voraussetzungen etc. soll 

auf der Website des Landkreises einsehbar sein. 
 
 
Begründung: 
 

Laut Daten der statistischen Ämter des Bundes und der Länder waren im Jahr 2020 11,6 Pro-

zent der bayerischen Bevölkerung akut von Armut gefährdet. Legt man den regionalen Median 
auf Basis der NUTS-II-Ebenen zugrunde, lag die Armutsgefährdungsquote in der Oberpfalz sogar 

bei 13,6 Prozent, was dem höchsten Anteil unter den bayerischen Regierungsbezirken 
entspricht. Die Armutsgefährdungsquote gibt an, welcher Teil einer Bevölkerungsgruppe als 

armutsgefährdet gilt. Nach EU-Standard bedeutet das, dass diesen Menschen weniger als 60 

Prozent des mittleren Äquivalenzeinkommens zur Verfügung steht. 
 

Eine Vielzahl an Studien verweist darauf, dass ein niedriges Einkommen die Lebensbed-
ingungen wie z.B. das Wohnen stark beeinflusst. Personen mit niedrigen Einkommen wohnen 

eher zur Miete als in Eigentum. Bundesweit wohnten 2019 beispielsweise 46,2 Prozent der 
Bevölkerung in Wohneigentum bzw. mietfrei und 53,8 Prozent zur Miete. Die Armutsgefähr-
dungsquote verteilte sich jedoch deutlich ungleicher. So waren im selben Jahr lediglich 7,9 
Prozent der Personen mit Wohneigentum von Armut gefährdet, jedoch 22,6 Prozent der 

Mieterinnen und Mieter (Daten: Leben in Europa, EU- SILC). Auch die steigenden Ener-
giekosten und Mietpreise treffen armutsgefährdete Personen überdurchschnittlich stark. 
2020 lag die Quote der Überbelastung durch                Wohnkosten nach Armutsgefährdung in 
Deutschland bei 19,9 Prozent, was den zweithöchsten Wert in der Europäischen Union dar-
stellt (ebd.). Der Anteil am verfügbaren Haushaltsnettoeinkommen, den Menschen für 
Wohnkosten aufwenden mussten, lag 2018 bei durchschnittlich 26 Prozent, bei 
armutsgefährdeten Personen sogar bei 49 Prozent (Destatis). 



 

Ferner zeigen Erhebungen, dass längst auch im Landkreis Cham die Mieten stark steigen. Dem 
Wohnungsportal immowelt.de zufolge verzeichnete Cham im vergangenen Jahr sogar den 
stärksten Anstieg aller ostbayerischen Landkreise. Demnach sind die Mieten hier zwischen 
dem ersten Halbjahr 2020 und dem ersten Halbjahr 2021 um durchschnittlich 15 Prozent 
gestiegen. Zwar sind die Mieten damit im bayernweiten Vergleich noch immer moderat. 
Gleichzeitig liegt jedoch auch das Lohnniveau deutlich hinter dem in anderen Landkreisen. Es 
ist davon auszugehen, dass sich auch im Landkreis Cham die Mietpreisentwicklung längst von 
der Lohnentwicklung entkoppelt hat, was besonders für Menschen mit einem ohnehin niedri-
gen Einkommen zu einem Problem wird. 
 

Mitzudenken bei den steigenden Mietpreisen ist die damit verbundene und bei dem/der 
Vermieter*in zu hinterlegende Kaution in Höhe von (i.d.R.) drei Monatsmieten, welche meist 
vor Bezug der Mietwohnung geleistet werden muss. Das bedeutet, dass armutsgefährdete 
Menschen bei Neubezug einer Mietwohnung vor erheblichen finanziellen  Herausforderungen 
stehen. 
 

Hier soll der Kautionsfonds Mieterinnen und Mietern konkret unterstützen. Das vorliegende 

Konzept ist angelehnt an das der Stadt Salzburg, welche im Jahr 2021 ebenfalls einen Kau-
tionsfonds eingeführt hat. 
 

Ziel des Kautionsfonds ist es, ein transparentes Angebot zur Unterstützung armutsgefährdeter 

Bürgerinnen und Bürger des Landkreises zu schaffen, das über die bisherigen nicht-
institutionalisierten bzw. freiwilligen Angebote hinausgeht. 
 
 

Eine Vorberatung erfolgte in der Sitzung des Kreisausschusses am 18.02.2022. Dieser empfiehlt 
folgenden Beschlussvorschlag zur Beschlussnahme:  
 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Antrag auf Einführung und Ausgestaltung eines Kautionsfonds für den Landkreis Cham in 
Höhe von 15.000 Euro pro Jahr wird mangels Notwendigkeit abgelehnt. 
      

 
Beschluss: 

 
Der Beschlussvorschlag wird zum Beschluss erhoben.  
 

Abstimmungsergebnis: 
 

 
Anwesende Stimmberechtigte: 58 
Für den Beschluss: 56 

Gegen den Beschluss: 2 
 

 
 
 

 



   

 

TOP 16 Umstrukturierung des Krankenhausstandortes Roding nach dem Vier-Säulen-

Modell 

a) Änderung des Gesellschaftsvertrages der Sana Kliniken des Landkreises 

Cham GmbH 

b) Abschluss einer Gesellschaftervereinbarung 

c) Verlagerung des stationären Krankenhausgeschehens von Roding nach 

Cham 

Vorlage: BüroLR/068/2022/1 

 
 

 
 
Sachverhalt: 

 
Ausgangslage: 
 

 2011/2012: Anteilskaufvertrag mit der Sana Kliniken AG und Gründung der Sana Kliniken des 

Landkreises Cham GmbH (Sana AG 74,9 %; Landkreis 25,1 %) 

 Damals wurde ein „Medizinisches Konzept“ für drei stationäre Standorte in Cham, Bad Kötzting 

und Roding vereinbart, welches nach 10 Jahren aufgrund der geänderten krankenhauspolitischen 

Rahmenbedingungen weiterentwickelt werden muss. Dies deshalb, weil 

- der medizinische Fortschritt in der Grund- und Regelversorgung auch den Menschen im 

ländlichen Raum zuteilwerden muss, 

- der ambulante Sektor im Rahmen der medizinischen Versorgung immer mehr an Bedeutung 

gewinnt und 

- sich die Personalgewinnung für drei Standorte immer schwieriger gestaltet (unattraktiv vor 

allem für Ärzteschaft). 

 Januar 2020: Beschluss des Kreistages, die Krankenhausstandorte umzustrukturieren, „Zielfoto“ 

in Form eines Vier-Säulen-Modells definiert 

 

Neues Standortkonzept: 

 

1. Konzentration der stationären Leistungen am Klinikstandort Cham 

 

 Ausbau des geographisch zentral gelegenen Standortes Cham zum schlagkräftigen und attraktiven 

Grund- und Regelversorger  

 Bereits umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur erfolgt, Baumaßnahmen trotz Pandemie im 

Plan z.B.  

o Ausbau von Zentraler Notaufnahme (seit Januar 2022) 

o Neuer Bettentrakt mit rund 20 Betten (im Lauf des Februar 2022) 

o 4. Quartal 2022: Verlagerung der Großgerätediagnostik näher an die ZNA 

o 4. Quartal 2022: Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP)/ Zentralsterilisation von 

Roding nach Cham 

 Überführung der stationären Versorgung aus Roding nach Cham: Innere Medizin und stationäre Leis-

tungen aus dem Bereich der Chirurgie 

 

2. Ausbau des Standorts Roding zum Gesundheitscampus 

 

 Verlegung der bisherigen ambulanten Leistungen des Klinikstandortes Cham an den Standort Roding  



   

 

 Dort Bündelung in Form eines Gesundheitscampus und Ausbau des Standorts Roding zu einem mo-

dernen und vernetzten ambulanten Standort.  

 Der Ausbau wird im Rahmen des sogenannten „4-Säulen-Modells“ durch die Erweiterung der fach-

ärztlich-ambulanten Versorgung, den Ausbau der lokalen Pflegeangebote, die Weiterentwicklung der 

Bildungseinrichtungen vor Ort (vorhandene Krankenpflegeschule) sowie die Ansiedlung weiterer 

Anbieter von gesundheitsnahen Dienstleistungen erfolgen.  

 

3. Klinikstandort Bad Kötzting zur Ergänzung der stationären Versorgung 

 Die bestehende Strategie für den Standort Bad Kötzting zur Ergänzung der stationären Versorgung im 

Landkreis Cham wird fortgeführt (Grund- und Regelversorgung) 

o Innere Medizin 

o Palliativmedizin 

o Die orthopädische Rehabilitation aus Roding wird an den Klinikstandort Bad Kötzting über-

führt 

 

Umsetzung des Vier-Säulen-Modells in Roding: 

 

Rechtlich erfordert die Weiterentwicklung des Standortes Roding zum Gesundheitscampus 

 die Änderung des Gesellschaftsvertrages, vor allem beim Gesellschaftszweck 

 den Abschluss einer verbindlichen Gesellschaftervereinbarung, in welcher sich die Ge-

sellschafter der Sana Kliniken des Landkreises Cham GmbH (Sana AG und Landkreis 

Cham) auf die maßgebenden Umsetzungsschritte zu Etablierung des Vier-Säulen-Modells 

in Roding verständigen. 

 

1. Änderung des Gesellschaftsvertrages 

 

 Die beiden Gesellschafter definieren den Gegenstand des Unternehmens „Sana Kliniken des Land-

kreises Cham GmbH“ und deren Zielsetzung neu 

 Bisher: Führung und Betrieb der Kreiskrankenhäuser Cham, Bad Kötzting und Roding  

 Jetzt: Führung und Betrieb der Krankenhausstandorte Cham und Bad Kötzting sowie  

 neu: Förderung des Ausbaus und des Betriebs des bisherigen Krankenhausstandortes Roding zu ei-

nem ambulanten Gesundheitszentrum auf der Grundlage des bereits 2020 vorgestellten „4-Säulen-

Modells“ (Erweiterung der fachärztlich-ambulanten Versorgung, Ausbau der lokalen Pflegeangebote, 

Weiterentwicklung der Bildungseinrichtungen vor Ort sowie die Ansiedlung von gesundheitsnahen 

Dienstleistungen) und dessen langfristige Sicherung  

 

2. Abschluss einer Gesellschaftervereinbarung 

 

a) Festlegung der Eckpunkte sowie der Verantwortlichkeiten der Gesellschafter im Hinblick 

auf die Realisierung des Gesundheitscampus Roding 

 

 Verpflichtung zur Etablierung der „4-Säulen“ 

 Künftig Durchführung aller ambulanten operativen Eingriffe (z.B. Leistenbruch, Krampfadern, 

Handchirurgie) die bisher in Cham durchgeführt worden sind, grundsätzlich am Standort Roding – bis 

Ende 2022.  

 Verpflichtung, ein ambulantes OP-Zentrum schaffen, das auch von ambulant operierenden, regional 

ansässigen Fachärzten genutzt werden kann.  

 Weiteres erklärtes Ziel: adäquate Notfallversorgung in Form einer KV-Ambulanz am Standort 



   

 

Roding etablieren.  

Änderungen dieser Strategie müssen im beiderseitigen Einvernehmen erfolgen, sofern Gesetz, Gesell-

schaftsvertrag oder zukünftige Vereinbarungen zwischen den Gesellschaftern nicht etwas anderes vorse-

hen. 

Der Landkreis hat überdies und über die Gesellschaftervereinbarung hinaus zwei Möglichkeiten, die es 

ihm erlauben, die Entwicklung in Roding maßgeblich zu beeinflussen: 

o Der Verkauf oder Teilverkauf von Gesellschaftsgrundstücken kann gemäß Gesellschaftsvertrag 

nur einstimmig (beide Gesellschafter) erfolgen. 

o Die Gesellschaftsgrundstücke sind zugunsten des Landkreises mit einer beschränkt persönlichen 

Dienstbarkeit belastet, wonach die Grundstücke nur für medizinische bzw. gesundheitsnahe Be-

reiche verwendet werden können. 

 

b) Umsetzung der Zielstruktur des Gesundheitscampus Roding  

Beteiligung eines oder mehrerer Investoren 

 

Verschiedene Varianten werden derzeit noch erörtert. Welche Variante zum Zuge kommt, hängt vor al-

lem auch davon ab, wie sie gemeinnützigkeitsunschädlich für die Sana Kliniken des Landkreises Cham 

GmbH erfolgen kann 

o Variante 1: Gründung einer oder mehrerer Immobilien- und Betriebs-GmbH unter Mehr-

heitsbeteiligung eines Investors oder mehrerer Investoren.   

o Variante 2: Vollständiger Verkauf der Gesamtimmobilie an einen/mehrere Investor/en; Ge-

sellschaft steuert als Mieterin einen Teil der Belegung des Gesundheitscampus mit Fachpra-

xen und das ambulante OP-Geschehen durch Untermietverträge. 

o Variante 3: Teilweiser Verkauf der Gesamtimmobilie an einen/mehrere Investor/en; Teilei-

gentum verbleibt bei der Gesellschaft 

 

c) Bau eines Ärztehauses 

Zügige Verwirklichung des Ärztehauses auf dem bestehenden Grundstück der Gesellschaft in Roding: 

Dem Landkreis wird in der Gesellschaftervereinbarung die Möglichkeit eingeräumt, selbst zu bauen – 

auch unabhängig von den Umsetzungsvarianten. Das Ärztehaus ist ein zentraler Baustein der Investitio-

nen in Roding. Verwirklicht der Landkreis das Ärztehaus, stellt die Sana GmbH das hierfür erforderliche 

Grundstück für 1 Euro zur Verfügung. 

 

d) Weitere Rechte und Pflichten der beiden Gesellschafter (Sana AG und Landkreis Cham) 

hinsichtlich des Wirkens der Sana Kliniken des Landkreises Cham GmbH 

 

 Zeitnahe Einholung von Angeboten zur Kooperation mit einem eventuell einzubeziehenden geeigne-

ten Investor oder mehreren Investoren.  

 Dauerhafte Fortführung des vorhandenen MVZ (Sana Medicenter Regental) am Standort Roding mit 

mindestens einer Praxis für Chirurgie und einer Praxis für Innere Medizin mit Aufbau eines ambulan-

ten OP-Zentrums. 

 Forcierung der Ansiedlung weiterer (fach)ärztlicher Anbieter und Dienstleister der Gesundheitsbran-

che (Pflege, Bildung, Gesundheitsnahe Dienstleistungen) gemäß der Säulen 2-4.  

 

Zeitplan 

 

 Beratung und Beschlussfassung zu den Verträgen im Kreisausschuss am 18.02. und Kreistag am 

25.02.2022 



   

 

 Verlegung der stationären Versorgung von Roding nach Cham bis zum 31.03.2022 

 Verlagerung der bisherigen ambulanten OP-Versorgung von Cham nach Roding soll schnellstmöglich 

erfolgen und bis Ende Dezember 2022 abgeschlossen sein. 

 Bis zum 30. Juni 2022 soll die Entscheidung über die Wahl des Investors oder der Investoren und die 

Zielstruktur getroffen werden. 

 Ziel: Säulen 1, 3 und 4 in den Jahren 2022/ 2023 investiv auf den Weg bringen – mögliche Nutzun-

gen im Gebäudebestand sind vorrangig. Säule 2 –Pflege- ist bereits im Wesentlichen vorhanden und 

soll möglichst zeitnah – insbesondere im Bereich der Übergangspflege – ergänzt werden. 

 

 



   

 

  
Der Vorsitzende möchte dann zum Beschlussvorgang kommen. So gebe es nun einen Beschluss-
vorschlag, der aus dem Kreisausschuss für den Kreistag heute vorliege. Der Vorsitzende trägt 

dazu unter Ziffer a wie folgt vor: 
 

„Der weitergehende Antrag der Arbeitsgemeinschaft DIE LINKE/FDP wird abgelehnt“. Der 
Vorsitzende verliest sodann die bereits bisher vorliegenden drei weiteren Ziffern des Beschluss-
vorschlages. 

 
Eine Vorberatung erfolgte in der Sitzung des Kreisausschusses am 18.02.2022. Dieser empfiehlt 

nachfolgenden Beschlussvorschlag zur Beschlussnahme:  
 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Kreistag beschließt: 
 

a) Der weitergehende Antrag der Arbeitsgemeinschaft DIE LINKE/FDP wird abgelehnt. 

b) Dem in Anlage beigefügten Änderung des Gesellschaftsvertrages der Sana Kliniken des Land-

kreises Cham GmbH wird zugestimmt. 

c) Dem Abschluss einer Gesellschaftervereinbarung, wie in Anlage beigefügt, wird zugestimmt. 

d) Der Verlagerung des stationären Krankenhausgeschehens von Roding nach Cham zum 

31.03.2022 wird zugestimmt. 

 

Kreisrat Brey bittet, über die Ziffer a) separat abstimmen zu lassen. 
 
Der Vorsitzende kommt diesem Ansinnen gerne entgegen. Er bittet daher um das Handzeichen 

was die Ziffer a) des Beschlussvorschlages anbelange. 
 

1. Abstimmungsergebnis: 
 
 

Anwesende Stimmberechtigte: 58 
Für den Beschlussvorschlag: 54 

Gegen den Beschlussvorschlag: 4 
 
 

Die Ziffer a) des Beschlussvorschlages wird zum Beschluss erhoben. 
 

Der Vorsitzende lässt sodann über die Ziffern b) bis d) erneut abstimmen: 
 
2. Abstimmungsergebnis: 

 
 

Anwesende Stimmberechtigte: 58 
Für den Beschluss: 55 
Gegen den Beschluss: 3 

 
 

Beschluss: 
 
Der Beschlussvorschlag der Ziffern b) bis d) wird zum Beschluss erhoben. 



   

 

 
Der Vorsitzende bedankt sich für diese verantwortungsvolle und besonders auch gute und weit-
reichende Entscheidung. 

 
 

 
TOP 17 Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

 

 
 

Protokoll: 

 
Keine Vorgänge! 

 
 

 
 
Der Vorsitzende beendet die Sitzung des Kreistages um 12.10 Uhr. 

 
 

 
Cham, 26. April 2022 
 

 
Der Protokollführer:  Der Vorsitzende: 

 
 
 

 

  

Früchtl 
Verwaltungsamtsrat 

 Löffler 
Landrat 
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